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0. Einleitung  

Die Region der Goldenen Aue1 zählt zu den besonders fruchtbaren Gebieten in Nordthü-
ringen2 und war nach der Urbarmachung des Helmeriethes im 12. Jahrhundert wegen des 
Wald- und Erzreichtums des nahe gelegenen Harzes ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ge-
worden. Im Unterschied zu anderen Landschaften im thüringisch-sächsischen Raum3 hatte 
der Harz und dessen südliches Vorland mit mehreren Königspfalzen und -höfen zum Kron-
gut der römisch-deutschen Könige gehört.4 Doch seit dem ausgehenden 11. Jahrhundert 
griffen hier neben verschiedenen geistlichen Gewalten auch der Adel in die bestehenden 
Rechte des Königtums ein und bemühte sich, eigene Herrschaftsbereiche aufzubauen.5 In 
Nordthüringen waren es in der Stauferzeit zunächst vor allem die drei adeligen Grafenge-
schlechter von Klettenberg, von Ilfeld-Hohnstein und von Rothenburg, die als weltliche 
Mächte gegen die königliche Vorherrschaft ankämpften.    

Im Jahre 1131 hatte König Lothar III. die Landgrafschaft Thüringen mit dem Ziel gebildet, 
eine Stellvertretung der königlichen Macht bei der Bewahrung des Landfriedens und der 
obersten Gerichtsbarkeit in Thüringen zu erhalten. Mit dem Landgrafentitel wurde vom 
König der aus dem ursprünglich nur im Gebiet um Friedrichroda am Thüringer Wald an-
sässige Ludwig I. aus dem Geschlecht der Ludowinger ausgezeichnet.6 Er und seine Nach-
folger versuchten, ihren Einfluss auch in Richtung Norden in den Harz und dessen frucht-
bares Vorland auszudehnen. Langwierige Auseinandersetzungen mit den dort bereits an-
sässigen weltlichen und geistlichen Gewalten waren die Folge, deren Ergebnis letztendlich 
die fast vollständige Verdrängung des königlichen Einflusses aus Nordthüringen durch die 

                                                

 

1 Ursprünglich wurde nur der Bereich um die Aumühle zwischen Görsbach und Auleben, in dem sich die 
Wüstung des Dorfes Langenrieth befindet, als Goldene Aue bezeichnet. Heute wird unter diesem Begriff 
gewöhnlich nicht nur das mittlere, sondern oft auch das untere Helmetal verstanden. 
2 Zur Definition des Begriffes Nordthüringen vgl. Mascher (1957, S. 1). Der von Mascher zusätzlich in die 
Betrachtung einbezogene Südwestharz mit dem im Mittelalter existierenden Einflussbereich der Grafen von 
Scharzfeld und von Lauterberg (Lutterberg) liegt bereits außerhalb des hier vorgestellten Sprengels. Er ist 
eine eigene Abhandlung wert, da hier bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts der Einfluss des Erzbistums 
Mainz sehr dominant war. 
3 Unter diesem Begriff fasse ich nachfolgend die Region Nordthüringens zusammen, in der die Wettiner als 
Landgrafen von Thüringen und spätere Herzöge und Kurfürsten von Sachsen bis 1815 entscheidenden Ein-
fluss hatten. In der Literatur sind für diese Gegend auch andere Bezeichnungen, wie z. B. mittlerer Saale-
Elbe-Raum oder auch Mitteldeutschland, verbreitet. 
4 Vgl. Schulze (2001, S. 83ff.). 
5 Der Adel stellte im Heiligen Römischen Reich zu diesem Zeitpunkt bereits keine homogene gesellschaftli-
che Schicht mehr dar. Zur Untergliederung des Adels in die Gruppen der Fürsten, der Grafen und edlen Her-
ren sowie der Ritter vgl. u. a. Scheyhing (1971); Conze & Meier (1972); Schwarzmaier u. a. (1977); Hoff-
mann (1996, S. 17); Jeserich, Pohl & Unruh (1983, S. 244-247). Eine Besonderheit stellen die edlen Herren 
dar, für die im mittelalterlichen Reich auch die Bezeichnung Dynasten geläufig ist. Diese nahmen seit dem 
15. Jahrhundert in der Regel meist den gräflichen Titel an, wodurch die bestehende Mittelstufe zwischen 
Fürsten und Grafen einerseits und dem niederen Adel andererseits wegfiel. Zur Lage des sächsischen Adels 
in der Frühneuzeit vgl. insbesondere Held (1997, S. 13ff.) und zur Stellung des niederen Adels in Kursachsen 
im 18. Jahrhundert vgl. u. a. Matzerath (1996, S. 24ff.) und die jeweils dort angegebene Spezialliteratur. Über 
die Situation der kleinen Reichsfürsten im 15. Jahrhundert publizierte unlängst Freitag (2001) eine Untersu-
chung am Beispiel Anhalt. 
6 Die von Blaschke (1999a, Sp. 96) geäußerte Vermutung, dass König Lothar III. im Zuge einer Gebietsre-
form fremde Grafen auf Reichsgut im Harz einsetzte, so dass eine herzogsfreie Herrschaft des Adels ent-
stand, bedarf weiterer Untersuchungen, weil beispielsweise der nachweislich aus Haimar bei Hildesheim 
stammende Graf Adalbert bereits 1121, also vier Jahre vor der Königswahl Lothars III., als Graf von Werni-
gerode am Nordharzrand in Erscheinung tritt. Ausführlicher dazu im Kapitel 2.4.13. 
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intensive Expansion des Adels war.7 In diese Machtkämpfe griffen die Grafen zu Stolberg 
seit der 1. Hälfte des 13. Jahrhunderts aktiv ein. Im Gegensatz zu den meisten anderen thü-
ringisch-sächsischen Adelsgeschlechtern vermochten sie es, ihre Machtposition in dieser 
Region über sieben Jahrhunderte dauerhaft, jedoch mit immer größeren Einschränkungen 
zu behaupten. Das Verhältnis zum Reich, zu ihren weltlichen und geistlichen Nachbarn, 
vor allem aber zu ihren jeweiligen Lehnsherren, insbesondere den Landgrafen von Thürin-
gen und späteren Herzögen, Kurfürsten und Königen von Sachsen, zu den Kurfürsten von 
Brandenburg und späteren Königen von Preußen, zu den Herzögen von Braunschweig und 
späteren Kurfürsten von Hannover und zu den Erzbischöfen und gleichzeitigen Kurfürsten 
von Mainz, war bestimmend für die eigene Herrschaftsentwicklung der Grafen zu Stol-
berg.   

Der Schwerpunkt der vorliegenden Forschungsarbeit ist die Untersuchung des langen, mit 
unterschiedlicher Intensität und meist nicht geradlinig verlaufenden Entwicklungsprozes-
ses der Herausbildung der stolbergischen Landesherrschaft in Nordthüringen unter be-
sonderer Berücksichtigung der politischen Beziehungen zu den Ludowingern und ab 1249 
zu den Wettinern bis zur Auflösung des Alten Reiches und der Neuordnung des thürin-
gisch-sächsischen Raumes durch die Beschlüsse des Wiener Kongresses. Während dieser 
Prozess der Herrschaftsbildung bei vielen Reichsständen und Dynasten8 seit dem 16. Jahr-
hundert zur Bildung eines Territorialstaates neuzeitlicher Prägung führte, blieb die mo-
derne Staatsbildung bei den Grafen zu Stolberg unvollendet und endete schließlich in ih-
rer Mediatisierung9 in der 1. Hälfte des 18. Jahrhunderts, gefolgt von der Sequestration des 
Stolberger und Roßlaer Anteils der Grafschaft Stolberg und den Entwicklung zu einer 
preußischen Standesherrschaft. Hauptursache für die immer größer werdenden Einschrän-
kungen der reellen Machtausübung der Stolberger Grafen im Südharz war die seit der Ü-
bernahme der Kurwürde durch Herzog Moritz von Sachsen verstärkt zunehmende Einmi-
schung der Regenten aus dem Hause Wettin in die inneren Angelegenheiten, die sie aus 
ihrer Stellung als Hauptlehnsherren der Stolberger abzuleiten und durch mehrere Rezesse 
und Erklärungen juristisch zu bekräftigen versuchten. Dabei bemühten sich die Wettiner, 
die finanzielle Schwäche der Stolberger Grafen durch deren Misswirtschaft und die mehr-
fach erfolgten Aufteilungen des stolbergischen Besitzes für ihre Zwecke auszunutzen. Als 
damit - wie vergleichsweise bei den Grafen von Mansfeld - der erhoffte Erfolg nicht er-
reicht wurde, versuchten die Wettiner, mit dem Mittel der politischen Erpressung und mili-
tärischen Gewaltstreichen die Mediatisierung der Grafen zu Stolberg zu erreichen. Dem 
übermächtigen politischen Druck von kursächsischer Seite waren die beiden im Südharz 
regierenden Grafen zu Stolberg-Stolberg und zu Stolberg-Roßla auf Dauer nicht gewach-
sen. 1738 bzw. 1740 erkannten sie endgültig das oberhoheitliche Recht Kursachsens in 
weltlichen und geistlichen Angelegenheiten an und verzichteten auf wichtige landesherrli-
che Rechte. Als einer der kleinen Reichsstände, die man als den Mörtel in den Fugen des 
Reichsgebäudes bezeichnen kann 10, bewahrten sie sich jedoch eine Art Unterlandesherr-
schaft 11 oder limitierte Landeshoheit 12. Im Jahre 1815 endete die Oberhoheit Sachsens 
                                                

 

7 Vgl. Mascher (1957, S. 2). 
8 Unter diesem Begriff fasse ich im Folgenden zur Vereinfachung die Grafen und edlen Herren, die im Spät-
mittelalter meist den gräflichen Titel angenommen haben, zusammen. 
9 Der Begriff Mediatisierung ist nicht zeitgenössisch. Er kam erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf, trifft 
aber in seiner Bedeutung auch auf die Ereignisse im 18. Jahrhundert zu. 
10 Aretin (1986, S. 37). 
11 Die Definition dieser eingeschränkten Herrschaftsform wurde von Hans Ulrich Wehler (1987b, S. 146) 
geprägt. 
12 Schlesinger (o. J., um 1935, S. 7) verwandte erstmals diese Bezeichnung in Verbindung mit den Herren 
von Schönburg, die sich ebenfalls durch das Mittel von Rezessen mit Kursachsen ab 1740 mit einer limitier-



6 

über die seit 1706 in zwei Teile aufgespaltete Grafschaft Stolberg abrupt und ging nach 
dem Wiener Kongress in modifizierter Form an das Königreich Preußen über.  

Angesichts der immensen Fülle an schriftlicher Überlieferung und der zeitlichen und räum-
lichen Dimension des Betrachtungsgegenstandes konzentriert sich die vorliegende Darstel-
lung in der Hauptsache auf einige der wichtigsten Entwicklungslinien der Herrschaftsbil-
dung, insbesondere auf die Untersuchung der relativ verworrenen Lehnsverhältnisse der 
gräflichen Besitzungen und die Analyse der komplizierten verfassungsrechtliche Stellung 
der Grafen zu Stolberg sowie auf die Beschreibung der einzelnen Phasen ihrer zunehmen-
den Integration in den frühmodernen kursächsischen Territorialstaat. Dabei wurde vor al-
lem auf die Auswertung der zahlreichen archivalischen Quellen besonderer Wert gelegt.   

An dieser Stelle sei es mir gestattet, mich bei meinen Berufskolleginnen und -kollegen in 
der Abteilung Magdeburg und am Standort Wernigerode des Landeshauptarchivs Sachsen-
Anhalt, im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden und im Thüringischen Hauptstaatsar-
chiv Weimar, den Mitarbeiterinnen der Harzbücherei Wernigerode und Herrn Dr. phil. 
Uwe Lagatz in Wernigerode für die mir gewährte Hilfe bei meinen Forschungen sowie für 
viele weiterführende Hinweise und Anregungen zu bedanken. Mein besonderer Dank gilt 
meinem wissenschaftlichen Lehrer, Herrn Professor Dr. phil. Reiner Groß, der seit 1988 
wesentlichen Anteil an meiner Ausbildung hatte und mir jegliche fachliche Unterstützung 
gab. 

                                                                                                                                                   

 

ten Landeshoheit begnügen mussten und daher mit den Grafen zu Stolberg in vielen Beziehungen ver-
gleichbar sind. Der Begriff der limitierten Landeshoheit wurde auch in den Betrachtungen von Heffter & 
Pöls (1980, S. 57) übernommen. 
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1. Forschungsstand und Quellenlage  

Die Arbeiten von Theodor Mayer und Otto Brunner wiesen methodisch den Weg für die 
Erforschung der Herausbildung der Landesherrschaft und die Entstehung des jüngeren 
Reichsfürstenstandes in den Territorien des Heiligen Römischen Reiches seit dem 12. Jahr-
hundert, die u. a. in den verfassungsgeschichtlichen Veröffentlichungen von Erich Hempel, 
Walter Schlesinger, Gerd Heinrich, Hans Patze, Helge Wittmann und Lorenz Beck für den 
thüringisch-sächsischen Raum und die Zeit des Mittelalters beispielhaft untersucht worden 
sind.13 Während Mayers Theorien über die Entstehung und Ausbildung der Grundlagen des 
modernen Staates schnell allgemeine Anerkennung fanden, ist zu beobachten, dass Brun-

ners Ansicht vom Begriff  der Landesherrschaft als Intensivierung adeliger Herrschaft in 
der jüngeren verfassungsgeschichtlichen Forschung erst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts 
allmählich übernommen wurde. Wie Beck zusammenfassend feststellte, bestehen jedoch 
auch derzeit noch keine allgemein anerkannten Lehrmeinungen über den Verlauf und die 
Etappen des langwierigen Prozesses fürstlicher Herrschaftsbildung. Ähnliches gilt für die 
wesentlichen Voraussetzungen für die Fürstenherrschaft und Territorienbildung, die 
bislang in Vogtei und Grundherrschaft gesehen worden sind, während in jüngster Zeit die 
Bedeutung der Reichsorgane wieder mehr betont worden ist.14 Genauso ist das im 
Normalfall in der Neuzeit erreichte Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses, die 
Landeshoheit, begrifflich nicht konkret bestimmbar.15 Die den Reichsfürsten standesmäßig 
untergeordneten Grafen, die die Reichsstandschaft erlangt hatten, bemühten sich ebenfalls 
um die Entfaltung ihrer Herrschaft. Ihr Entwicklungspotential war jedoch wesentlich 
beschränkter, so dass sich der Prozess der Herausbildung einer gräflichen Landesherrschaft 
in der Regel erheblich langsamer verlief und im thüringisch-sächsischen Raum in der 
Frühen Neuzeit meist nicht zum Abschluss gebracht werden konnte, da hier die Wettiner 
zu einem allseits dominierenden Machtfaktor geworden waren.16   

Die Analyse des langwierigen Versuches der Grafen zu Stolberg, eine eigene Landesherr-
schaft auszubilden, spielte in der materialreichen, von George Adalbert von Mülverstedt 
im Jahre 1883 herausgegebenen Darstellung des Grafen Botho zu Stolberg-Wernigerode 
über die Geschichte des Hauses Stolberg im Mittelalter nur eine untergeordnete Rolle. Be-
dingt durch seine eigene Abstammung legte der Verfasser verstärkten Wert auf die Unter-
suchung der Familienverhältnisse und beurteilte die Geschehnisse oft voreingenommen 
und nicht immer objektiv.17 Wie seine Zeitgenossen bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
versuchte Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode die Entstehung der Landesherrschaft in der 
Usurpation verschiedener königlicher Rechte durch die Fürsten zu erklären, denen auch die 
Adeligen - wenn auch im bescheideneren Umfang - nacheiferten. Heute hingegen wird 
darin keineswegs eine linearer, sondern ein langwieriger, oft zeitlich versetzt oder gar wie-

                                                

 

13 Mayer (1937); Mayer (1939); Mayer (1952); Brunner (1965); Hempel (1917); Schlesinger (o. J., um 1935); 
Schlesinger (1941); Schlesinger (1954); Heinrich (1961); Patze (1962); Wittmann (1998); Beck (2000). 
14 Johannes Merz (2000) wies beispielsweise unlängst anhand des Herzogs von Franken nach, dass bis zum 
ausgehenden Spätmittelalter die fürstliche Obrigkeit über ein bestimmtes Gebiet meist nur erlangt werden 
konnte, wenn der Kaiser den entsprechenden Grundherrn in den Fürstenrang erhob. 
15 Vgl. Beck (2000, S. 16). Auch die Verwendung der Bezeichnung fürstliche Herrschaftsbildung bedarf 
einer begrifflichen Erweiterung, denn das vorliegende Beispiel der Grafen zu Stolberg zeigt, dass sich nicht 
nur Fürsten bemühten, eigene Landesherrschaften aufzubauen. 
16 Eine Ausnahme bei der Ausbildung einer eigenen Landesherrschaft bildeten die Grafen von Schwarzburg, 
denen zu Beginn des 18. Jahrhunderts der Aufstieg in den Reichsfürstenstand und in der folgenden Zeit die 
Ausbildung von modernen Staaten erfolgreich gelungen war. 
17 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883). 
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derholt und in unterschiedlichen Abständen ablaufender Prozess der Konzentration und 
Intensivierung unterschiedlicher Rechte der Landesherrschaft in der Hand einer fürstlichen 
oder auch adeligen Familie gesehen, der in der Regel in der Frühen Neuzeit zur Ausbil-
dung des Territorialstaates führte.18 Bei mehreren adeligen Dynasten wurde diese Entwick-
lung durch äußere Einflüsse wie das Schuldenproblem bei den Mansfeldern (1570/73) oder 
das Aussterben der Familie im Mannesstamme wie bei den Grafen von Henneberg (1583) 
und den Grafen von Hohnstein (1593) abgebrochen oder kam nicht zur vollen Ausprägung. 
Zu denjenigen Dynasten im thüringisch-sächsischen Raum, die es nicht vermochten, den 
Aufbau eines institutionellen Flächenstaates abzuschließen, zählen die Grafen zu Stolberg. 
In Nordthüringen konnten sich lediglich die Grafen von Schwarzburg, die sich in die bei-
den Hauptlinien Sondershausen und Rudolstadt geteilt und 1697 bzw. 1710 die Reichsfürs-
tenwürde erhalten hatten, auf Dauer gegen die Usurpationsbestrebungen der wettinischen 
Lehnsherren wehren und die Ausbildung zweier Fürstentümer vollenden. Diese wurden 
1918 Freistaaten und 1920 Teile des neugebildeten Landes Thüringen.19  

Nachdem im 20. Jahrhundert die Methoden von landes- und verfassungsgeschichtlichen 
Forschungen miteinander verbunden wurden, konnten einige Einzeluntersuchungen vorge-
legt werden, die verallgemeinernd deutlich machten, dass der Prozess der Entstehung der 
Landesherrschaft bereits im Hochmittelalter in den Besitzkomplexen20 der einzelnen Fürs-
ten und Dynasten in der Regel einen ganz individuellen Verlauf genommen hatte. Generel-
le Schlussfolgerungen sind jedoch bis jetzt noch nicht möglich, da grundlegende verglei-
chende Studien in der Vergangenheit nur ansatzweise vorgenommen worden sind.21  

Für die quellenkundliche Darstellung der mittelalterlichen Verhältnisse des Hauses Stol-
berg konnte sich bisher in der Hauptsache auf das von Graf Botho zu Stolberg-
Wernigerode zusammengestellte und ebenfalls von Mülverstedt 1885 herausgegebene 
Regestenwerk gestützt werden.22 Die Sammlung und Edition dieser von den Anfängen bis 
zum Jahre 1512 reichenden Urkundenregesten der Grafen zu Stolberg ist äußerst verdienst-
voll, wenn auch nicht fehlerfrei, und kann heute durch zahlreiche neue Urkundenfunde 
insbesondere für das 15. Jahrhundert vervollkommnet werden. Wo es möglich und nötig 
war, wurde versucht, die Angaben der Regesten mit den Originalurkunden zu vergleichen. 
Eine reichhaltige Quelle für die Ergänzung der bereits vorliegenden Erkenntnisse bilden 

                                                

 

18 Vgl. u. a. Beck (2000, S. 15). 
19 Zu deren Geschichte vgl. insbesondere Heydenreich (1743); Thüringer Landesmuseum Heidecksburg Ru-
dolstadt (1995) und die dort genannte weiterführende Literatur. 
20 Der Begriff Territorium sollte laut Beck (2000, S. 15f.) wegen der Gefahr falscher Assoziationen nur mit 
Vorsicht und Einschränkungen Anwendung auf mittelalterliche Verhältnisse finden. . 
21 Für den Einflussbereich der Markgrafen von Brandenburg liegen beispielsweise von Heinrich (1961, S. 
413ff.) vorgenommene Vergleiche der herrschaftlichen Stellung im Mittelalter solcher edelfreien Geschlech-
ter wie der Grafen von Osterburg und Altenhausen, der Grafen von Lüchow und von Dannenberg, der Burg-
grafen von Arenburg und von Brandenburg, der Edlen von Plotho und der Edlen Gans von Putlitz beispiels-
weise bereits vor. Heinrich (1961, S. 442) kam dabei zum Ergebnis, dass nicht alle Geschlechter, die Landes-
herrschaft erstrebten oder bereits ausübten, von dem Markgrafen sichtbar beseitigt oder verdrängt worden 
sind, sondern ausnahmslos jene Geschlechter verschwanden oder unterworfen wurden, die in der Nähe des 
Kerngebietes der großen brandenburgisch-askanischen Besitzungen ihre Burgen besetzt hielten . Ähnliche 
Tendenzen sind auch bei den Beziehungen der Landgrafen von Thüringen und den ihnen folgenden Wetti-
nern zu den Grafen- und edelfreien Geschlechtern des thüringisch-sächsischen Raumes zu beobachten. 
22 Es trägt den Titel Regesta Stolbergica. Quellensammlung zur Geschichte der Grafen zu Stolberg im Mit-
telalter und wird im Folgenden verkürzt nur als Reg. Stolbergica angegeben. 
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die vom stolbergischen Archivar Heinrich Beyer23 zwischen 1872 und 1886 gefertigten 
Abschriften der gräflichen Korrespondenz ab 1467.24  

Es ist bekannt, dass nach der auf dem Wiener Kongress 1815 vertraglich festgelegten Ab-
tretung umfangreicher Gebietsteile des Königreichs Sachsen an den preußischen Staat die-
se neuhinzugewonnenen Randregionen der Hohenzollernmonarchie mit ihren stark ausge-
prägten Bindungen zum thüringischen Raum, abgesehen von einigen sehr verdienstvollen 
Untersuchungen zu Einzelaspekten oder ausgewählten Orten und Territorien, relativ wenig 
Beachtung in der preußischen Geschichtsforschung des 19. und 20. Jahrhunderts fanden.25 

Auf der anderen Seite konzentrierten sich die Landeshistoriker Sachsens in erster Linie nur 
auf die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der nach 1815 beim Königreich Sach-
sen verbliebenen Gebiete, obwohl gelegentlich darauf hingewiesen wurde, dass die Ge-
schichte Sachsens eigentlich nur zu verstehen sei, wenn der Blick auch über die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts gezogenen neuen Grenzen schweift.26 Allzu oft wurde diese Emp-
fehlung vernachlässigt. Das ist einer der Gründe dafür, dass man in vielen jüngeren Stan-
dardwerken zur sächsischen Geschichte oft vergeblich nach näheren Ausführungen zur 
Grafschaft Stolberg suchen wird, obwohl die Wettiner über 400 Jahre die Oberlehnshoheit 
über dieses Gebiet beanspruchten. Gleichfalls negativ fällt in der Regel die Recherche nach 
Angaben zu den zu den reichsadeligen thüringischen Adelsgeschlechtern zählenden und 
1890 bzw. 1892 in den Fürstenstand erhobenen Grafen zu Stolberg in der sächsischen Ge-
schichtsschreibung aus. Eine ähnliche Situation ist auch bei den Forschungen zur thüringi-
schen Geschichte zu beobachten, die sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf den Be-
reich des 1920 gebildeten Landes Thüringen bzw. des heutigen Freistaates Thüringen kon-
zentriert haben.27  

Eine vergleichende Landes- und Verfassungsgeschichte für den thüringisch-sächsischen 
Raum blieb bis heute ein Forschungsdesiderat.28 Einen Beitrag dazu soll die nachfolgende 
Studie beisteuern, die über einen Zeitraum von mehr als 600 Jahren das Verhältnis der 
Stolberger zu den Ludowingern und den Wettinern untersuchen und dabei auch die Ge-
schichte der benachbarten Dynasten und deren Besitzkomplexen streifen wird. Gleichwohl 
eine solch weitgefasste Aufgabenstellung nicht alle thematischen Fragestellungen ausloten 
kann, so soll dennoch versucht werden, Ansätze für weiterführende Forschungen und zum 

                                                

 

23 Zu dessen Biografie vgl. u. a. Leesch (1992, S. 63f.) 
24 LHASA, MD,  Rep. H Stolberg-Stolberg B X Anhang Nr. 21/17 - Nr. 21/25. Die detaillierte Auswertung 
der von Beyer gefertigten Briefabschriften wird noch manches interessante Detail über die spätmittelalterli-
chen und frühneuzeitlichen Verhältnisse in den stolbergischen Harzgrafschaften zu Tage bringen. 
25 Besonders hervorzuheben sind für die Darstellung der politischen Geschichte ehemals sächsischer Gebiete 
einige wenige Beiträge in den Mitteilungen des 1819 gegründeten Thüringisch-Sächsischen Vereins für Er-
forschung des väterlichen Altertums und Erhaltung seiner Denkmale, in der Zeitschrift des Vereins für thü-
ringische Geschichte und Altertumskunde, sowie die von der Universität Halle-Wittenberg herausgegebenen 
Forschungen zur thüringisch-sächsischen Geschichte und die von der 1876 ins Leben gerufenen Historischen 
Kommission für die Provinz Sachsen (später auch für Anhalt) herausgegebenen Jahrbücher. Beispielhaft 
seien folgende grundlegenden Aufsätze genannt: Kretzschmar (1925); Lorenz (1934). 
Über die jüngeren Forschungen für das Territorium von Sachsen-Anhalt vgl. Klein (1994); Hartmann (2001); 
Schubert (2001); Hirsch (2001). Zur sächsischen Landesgeschichtsforschung vgl. insbesondere die zusam-
menfassende Betrachtung von Blaschke (1994). 
26 Schlesinger (1965, S. XVI). 
27 Boblenz (2001b, S. 212), der sich selbst in der Vergangenheit des öfteren Forschungsthemen aus dem 
preußisch-thüringischen Bereich angenommen hat, z. B. Boblenz (2000/2001) und Boblenz (2001a), konsta-
tiert: Die Grafen zu Stollberg und die Grafschaft Stolberg (einschließlich der späteren Teilungen) finden 
insbesondere in den jüngeren Veröffentlichungen zu Thüringen nicht die ihnen gebührende Beachtung.

 

28 Beck (2000, S. 17). 
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Ziehen von Parallelen zu vergleichbaren thüringisch-sächsischen Herrschergeschlechtern 
oder geistlichen Kleinterritorien zu geben und anhand der Darstellung des individuellen 
Entwicklungsverlaufs der allmählichen Unterordnung der nicht vollständig ausgeprägten 
stolbergischen Landesherrschaft unter die Oberhoheit des Kurhauses Sachsen verallgemei-
nernde Schlussfolgerungen und Ergebnisse für Nordthüringen zuzulassen.   

Die gewählte Thematik wurde bisher aufgrund der tatsächlich bestehenden spezifischen 
Schwierigkeiten der Verknüpfung der familiengeschichtlichen Analen mit der Analyse der 
gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesse noch keiner wissenschaftlichen Betrachtung 
unterzogen. Erste Versuche einer Darstellung der Problematik unternahm im Jahre 1799 
der sächsische Finanzsekretär J. S. Goebel, dessen Abhandlung Von den Staatsrechtlichen 
Verhältnissen der Grafschaft Stolberg in Thüringen gegen das Kurhaus Sachsen. Ein 
Beytrag zu dem Staatsrecht und der Statistik der Kursächsischen Lande in den von Chris-
tian Ernst Weiße in Leipzig herausgegebenen Diplomatische(n) Beyträge(n) zur Sächsi-
schen Geschichte und Staatskunde einem breiteren Publikum zugänglich gemacht wur-
de.29 Dieser Veröffentlichung folgte zwei Jahre später die in Freiberg verlegte Druckschrift 
mit dem Titel Ueber die Verhältnisse des Gräflichen Hauses Stolberg gegen das Churhaus 
Sachsen

 

aus der Feder des Kreisamtmanns Just in Tennstedt.30 Während Goepel bewusst 
keinen Versuch unternahm, die Hintergründe zu hinterfragen, wieso es zur Mediatisierung 
der Grafen zu Stolberg im 18. Jahrhundert kam und seine Ausführungen bereits von Just 
als irrig und mangelhaft bezeichnet wurden31, scheint dessen eigene Veröffentlichung 
ein reines Auftragswerk des Dresdner Hofes gewesen zu sein, welches nur einseitig orien-
tiert und mit bewusst lücken- bzw. fehlerhaften Darstellungen überhäuft ist.32 Beide Arbei-
ten haben heute kaum mehr als einen zeitgenössischen Quellenwert. Von stolbergischer 
Seite wurden hingegen in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ebenfalls mehrere zum Teil 
relativ tendenziöse Denkschriften über die Rechtsverhältnisse der Grafen zu Stolberg erar-
beitet33, von denen insbesondere das 1862 veröffentlichte Rechtsgutachten des Göttinger 
Universitätsprofessors H. A. Zachariä über die staatsrechtlichen Verhältnisse des gräfli-
chen Hauses zur preußischen Krone größere Bedeutung erlangte.34 Die 1906 veröffentlich-
te Kurzdarstellung von Conrad Bornhak über die Mediatisierung der Grafschaften Stol-
berg-Stolberg und Stolberg-Roßla stellt hingegen einen ersten Versuch dar, sich dem The-
ma aus preußischer Sicht zu nähern.35 Ein Schwachpunkt der meisten dieser Veröffentli-
chungen ist neben der oft nur einseitigen Orientierung die in der Regelt nur bedingt durch-
geführte oder gar fehlende Auswertung der vorhandenen Archivalien. Eine Ursache für 
diese Forschungslücke ist die komplizierte Quellenlage, denn hinsichtlich der überlieferten 
Archivalien existiert gegenwärtig eine Streuung auf mehrere Archive in Sachsen, Thürin-
gen und Sachsen-Anhalt. Während im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden in der 
Hauptsache die Überlieferung der Oberbehörden des albertinischen Sachsens und im Thü-

                                                

 

29 G[oe]b[e]l (1799). 
30 Just (1801); LHASA, MD, Rep. F 16 VIII Nr. 13/1, Bl. 20-122 (zeitgenössische Abschrift, der u. a. in der 
Universität- und Landesbibliothek Halle/S. unter Nr. 3982 vorliegenden Veröffentlichung). 
31 Just (1801, S. 3) 
32 Just (1801, S. 7) schreibt selbst, dass ihm mehrere Quellen nicht zur Verfügung gestanden haben. 
33 Denkschrift über die Rechtsverhältnisse der Grafen zu Stolberg-Stolberg und zu Stolberg-Roßla (1861); 
Darstellung der Rechtsverhältnisse des vormals reichsständischen Hauses Stolberg-Wernigerode (1869) und 
Darstellung der Rechtsverhältnisse des vormals reichsständischen Hauses Stolberg-Wernigerode (1912). 
34 Zachariä (1862). 
35 Bornhak (1906). 
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ringischen Hauptstaatsarchiv Weimar die der Ernestiner verwaltet wird36, sind die Archi-
valien der mittleren und unteren Verwaltungsebenen der bis 1815 zum Königreich Sach-
sens gehörenden und dann preußisch gewordenen Territorien meist in den damals zu-
ständigen Provinzialarchiven Preußens konzentriert worden. Für die hier in Betracht kom-
mende Region ist dies das heutige Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt37, insbesondere sei-
ne Abteilung Magdeburg/Wernigerode.38  

Das umfangreiche und meist noch nicht vollständig erschlossene Registratur- und Archiv-
gut der gräflich-(seit 1890/92 fürstlich-)stolbergischen Behörden und einzelner führender 
Vertreter des Hauses Stolberg verteilte sich bis 1945 hauptsächlich auf die drei großen 
Adelsarchive der Familien Fürst zu Stolberg-Roßla, Fürst zu Stolberg-Stolberg39 und Fürst 
zu Stolberg-Wernigerode. Diese recht unübersichtliche Überlieferungslage behinderte die 
Bearbeitung übergreifender landesgeschichtlicher Themen mit Bezug auf Stolberg.40 So 
erschien im 20. Jahrhundert, abgesehen von sehr fundierten Veröffentlichungen über die 
stolbergische Münzgeschichte41 und der Darstellung der kirchlichen Verhältnisse in der 
Grafschaft Stolberg im 18. Jahrhundert42, keine grundlegenden Publikationen zur Ge-
schichte der Fürsten und Grafen zu Stolberg und deren Harzgrafschaften.43   

Ein Hemmnis für übergreifende Forschungsarbeiten ist ferner die Tatsache, dass für die 
Frühe Neuzeit für das in dieser Zeit aus zahlreichen Linien und Familienzweigen beste-
hende Haus Stolberg leider derartige Quellenpublikationen wie die Regesta Stolbergica 
(1885) fehlen. Neben der heutigen wissenschaftlichen Ansprüchen nicht mehr genügenden 
Stolberger Stadt- und Kirchen-Chronik von Johann Arnold Zeitfuchs (1717) und der eben-
falls nur bedingt brauchbaren Veröffentlichung von Dr. K. A. F. Läncher (1844) liegen 
lediglich einige wenige, meist nur grobe Überblicksdarstellungen und ausgewählte Einzel-
untersuchungen vor, die nur ein eingeschränktes Bild von der stolbergischen Geschichte 

                                                

 

36 Ein Großteil dieser Archivalien gelangte erst 1968 und 1972 wieder an das Sächsische Hauptstaatsarchiv 
Dresden zurück, darunter insbesondere die Bestände der sächsischen Ober- und Zentralbehörden Rep. A 24 a 
I bis Rep. A 28 II, vgl. Schwineköper (1955, S. 199-267); Förster, Groß & Merchel (1994, S. 21). 
37 Zur Geschichte des Landeshauptarchivs Sachsen-Anhalt vgl. u. a. Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt 
(1993, S. 11ff.); Hartmann (1998, S. 1ff.); Landesarchiv Magdeburg  Landeshauptarchiv  (1999, S. 8ff.). 
38 Speziell über die Geschichte des Gebäudes und der von 1967 bis 2001 bestehenden Außenstelle Wernige-
rode, die heute ein Dienstgebäude der Abteilung Magdeburg/Wernigerode des Landeshauptarchivs Sachsen-
Anhalt ist, berichtet ausführlich Brückner (1997). 
39 Die Geschichte und der Aufbau dieses bedeutenden Adelsarchivs wurde von Deneke (1938) publiziert. 
40 Dies geht bereits aus dem Schriftwechsel zwischen den beiden verdienstvollen gräflichen Archivaren Dr. 
Eduard Jacobs in Wernigerode und Heinrich Beyer in Stolberg bzw. Roßla um 1875 hervor, vgl. LHASA, 
MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, Bibliothek und Hauptarchiv, Briefe von Heinrich Beyer, unfol. Zur Bio-
grafie von Jacobs vgl. u. a. Herse (1927a), Leesch (1992, S. 282) und die dort genannte Literatur. 
41 Friederich (1903); Friederich (1905); Friederich (1906); Friederich (1911). 
42 Oeltze (1939). 
43 Reichlicher fließt die Überlieferung speziell für die Grafschaft und Stadt Wernigerode. Als Beispiele sind 
zu nennen: Bode (1871); Radziwill (1899); Drees (1916); Grosse (1929a) mit ausführlicher Bibliografie zur 
Geschichte der Grafschaft Wernigerode; Breitenborn (1988); Lagatz (1989); Beier (1999) mit montange-
schichtlicher Bibliografie; Lagatz (2000a) mit umfangreicher Bibliografie zur Geschichte der Stadt Wernige-
rode; Brückner (2001). 
Bei der Personenforschung galt das Interesse insbesondere dem Dichter Graf Friedrich Leopold zu Stolberg-
Stolberg (1750-1819), der Person des stellvertretenden deutschen Reichskanzlers, Fürst Otto zu Stolberg-
Wernigerode (1837-1896), und dessen Großvater, Graf Henrich zu Stolberg-Wernigerode (1772-1854), zu 
denen u. a. folgende Veröffentlichungen erschienen sind: Hempel (1997) mit umfangreichem Literaturver-
zeichnis; Heffter & Pöls (1980); Breitenborn (1984); Breitenborn (1993); Breitenborn (1996); Tullner (1998); 
Lagatz (2000b); Lagatz (2002, z. Zt. noch ungedruckte Dissertation). 
Das Fehlen einer Gesamtgeschichte des Hauses Stolberg wurde zuletzt bedauert von Bock (2001, S. 343). 
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seit dem beginnenden 16. Jahrhundert vermitteln.44 Der von Johann Friedrich Kratzsch in 
der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts vorgenommene Versuch, eine ausführliche Chronik der 
Grafschaft Stolberg auf der Grundlage der bisherigen Veröffentlichungen jedoch fast aus-
nahmslos ohne Nutzung der archivalischen Quellen zu verfassen, kam über den Status ei-
nes unveröffentlichten Manuskriptes leider nicht hinaus.45  

Einen bedeutsamen Schritt bei der Aufarbeitung des umfangreichen Quellenmaterials un-
ternahm der Nordhäuser Lehrer i. R. Karl Meyer46, der hochbetagt im Januar 1920 von der 
Fürstlich Stolberg schen Rentkammer in Roßla den Honorarauftrag übernahm, innerhalb 
von anderthalb Jahren eine druckfertige Chronik der Grafschaft Stolberg-Roßla zu verfas-
sen, die er jedoch nicht zum endgültigen Abschluss brachte.47 Sehr fundierte Quellen-
kenntnisse lässt auch Werner Raeck in seiner 1927 vollendeten, jedoch ungedruckt geblie-
benen Ausarbeitung über die Kirchenpatronate in der Grafschaft Stolberg erkennen. Darin 
widmet er ein Kapitel speziell der Einführung der Reformation in der Grafschaft Stolberg 
und der Stellung des gräflichen Hauses Stolberg gegenüber dem herzoglichen bzw. kur-
fürstlichen Hause Wettin.48  

Ohne unmittelbare Auswertung der zahlreich vorhandenen Archivalien versuchte Heinrich 
Heffter im Einleitungskapitel seiner Biographie von Otto Fürst zu Stolberg-Wernigerode 
die Geschichte des letzten Harzgrafengeschlechtes bis zu seinen Anfängen zurückzuver-
folgen und wissenschaftlich aufzuarbeiten.49 Diese 1980 herausgegebene Veröffentlichung 

                                                

 

44 Besonders hervorzuheben ist dabei die Regestierung der Stolberger Urkunden im Hessischen Staatsarchiv 
Darmstadt und im früheren Staatsarchiv Magdeburg, die die Fürsten und Grafen zu Stolberg in Ortenberg 
betreffen, durch Battenberg (1985). 
45 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B X Anhang Nr. 21/1 - Nr. 21/3. Das Manuskript von Johann 
Friedrich Kratzsch, über den bisher lediglich ermittelt werden konnte, dass er 1827 als Archivassistent und 
1839 als Registrator beim Oberlandesgericht Naumburg und zeitweilig als Archivar im Dienst des regieren-
den Grafen zu Stolberg-Stolberg tätig war, befand sich im Nachlass des 1886 verstorbenen gräflichen Archi-
vars Heinrich Beyer in Stolberg, der es versuchte, für seine eigenen Darstellungen über die stolbergische 
Geschichte zu nutzten und zum Teil zu ergänzen. Es ist heute leider nur unvollständig in handschriftlicher 
Form überliefert. 
Weder Beyer noch der mehr als 50 Jahre als Archivar und Bibliothekar im Dienst der Grafen und Fürsten zu 
Stolberg-Wernigerode stehende Dr. Eduard Jacobs haben es vermocht, aufgrund der ihnen aus eigener An-
schauung bekannten übergroßen Fülle an archivalischer Überlieferung ein grundlegendes Werk über einen 
größeren Zeitabschnitt der stolbergischen Geschichte zu verfassen. 
46 Zu dessen Biografie vgl. u. a. Silberborth (1948). 
47 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Roßla Urkunden XII Nr. 4. Eine Ausfertigung des Originalmanuskriptes 
dieser Chronik befindet sich seit etwa sieben Jahren in der Bibliothek des LHASA, MD, siehe Meyer (um 
1930). Eine zweite, von E. Grunert 1939 überarbeitete Fassung dieser Arbeit mit dem Titel Die Geschichte 
der Grafschaft Stolberg-Rossla liegt im Pfarrarchiv Roßla unter der Signatur 2. Nr. 2 vor, siehe Meyer & 
Grunert (1939). Meyer versuchte sich auch zu den Verhältnissen zwischen Sachsen und den Stolbergern zu 
äußern. Wie unkorrekt dieser Versuch an einigen Stellen war, belegt z. B. die Tatsache, dass er das schroffe 
Vorgehen gegen Stolberg im Jahre 1730 Graf Brühl, der damals allmächtige Minister des Kurfürsten von 
Sachsen war, zuschrieb, der zu diesem Zeitpunkt diese Funktion jedoch noch gar nicht begleitete, sondern 
lediglich der Kammerjunker Augusts des Starken war. Meyer (um 1930, Bl. 55r). Zu Genealogie der Familie 
Graf Brühl vgl. u. a. Schwennicke (2000a, Tafel 54ff.). Speziell zur Biografie von Heinrich Graf Brühl vgl. 
u. a. Fellmann (1989). 
48 Raeck (1927, hier speziell S. 164-178b). Das maschinenschriftliche Manuskript war einst Bestandteil des 
Fürstlich Stolbergschen Gemeinschafts-Archivs und liegt jetzt im Pfarrarchiv Roßla unter der Signatur 2. 

Nr. 7 vor. Ich danke Heinz Noack und Steffi Rohland aus Bennungen für die leihweise Überlassung einer 
Kopie dieser Arbeit und des obengenannten Manuskripts von Meyer & Grunert (1939). 
49 Heffter & Pöls (1980, S. 19ff.). 
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kann jedoch, wie auch mehrere der in jüngster Zeit erschienenen Editionen über das tat-
sächlich bestehende Forschungsdefizit nicht hinwegtäuschen.50  

Der Verfasser musste aufgrund der skizzierten Literaturlage für die spezifische Darstellung 
der frühneuzeitlichen Verhältnisse in erster Linie auf ungedruckte Quellen

 
zurückgreifen, 

die in vielen Fällen von diesem erstmals seit der Ablieferung an die Archive benutzt wor-
den sind. Dabei wurde von ihm auch zahlreiches bislang völlig unverzeichnetes Schriftgut 
ausgewertet. Zugute kam ihm dabei, dass seit 1971 die umfangreichen Herrschaftsarchive 
der drei Hauptlinien des Hauses Stolberg im Dienstgebäude Wernigerode der Abteilung 
Magdeburg/Wernigerode des Landeshauptarchivs Sachsen-Anhalt an einem Ort vereint 
sind. Bei der bereits erwähnten Fülle der archivalischen Quellen war es jedoch nicht mög-
lich, diese in all ihrer Komplexität auszuschöpfen. In vielen Fällen wird daher durch weite-
re Untersuchungen eine Verdichtung des Faktenmaterials möglich sein. Dies wird aber 
nichts Grundsätzliches an den daraus abgeleiteten Strukturen und den dargestellten Richt-
linien der Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Grafen zu Stolberg und den späte-
ren Herzögen, Kurfürsten und Königen Sachsen bis 1815 ändern. 

                                                

 

50 Beispielsweise wird im Standardwerk zur sächsischen Geschichte von Kötzschke & Kretzschmar (1995), 
in der im Auftrag der Historischen Kommission Sachsen von Czok (1989b) herausgegebenen Geschichte 
Sachsens, bei Tullner (2001) in seiner in 3. Auflage erschienenen Geschichte des Landes Sachsen-Anhalt 
und im von Keller und Matzerath (1997) herausgegebenen Sammelband über die Geschichte des sächsischen 
Adels die Grafschaft Stolberg überhaupt nicht erwähnt. Andere Autoren, darunter z. B. Römer (1991) in 
seiner Darstellung der Geschichte der preußischen Provinz Sachsen für die Publikation Historische Landes-
kunde Mitteldeutschlands und Juranek (1999) in seiner Veröffentlichung über das Schloss Wernigerode 
lassen größere Unsicherheiten bereits bei der Überblicksdarstellung der Geschichte der stolbergischen Harz-
grafschaften erkennen. Relativ fehlerhaft ist auch die Darstellung Die Stolberger Grafschaften von Sante & 
Ploetz-Verlag (1978, S. 512) z. B. mit dem unkorrekten Hinweis: Stolberg-Stolberg wird 1803 zugunsten 
Kursachsens mediatisiert.

 

Wieland Held (1998, S. 13) beschrieb ausführlich die Forschungslage, Quellensituation und Aufgaben künf-
tiger Untersuchungen über den sächsischen Adel in der Frühneuzeit, wobei er zu dem Ergebnis kam, dass die 
Forschung zum Adel im Alten Reich nicht mehr den Dornröschenschlaf hält. Hinsichtlich der bis 1806 zu 
den Reichsgrafen und bis 1815 zum sächsischen Hochadel zählenden Grafen zu Stolberg scheint dieser 
Schlaf jedoch bis in die Gegenwart noch angehalten zu haben. 
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2. Die Grafen zu Stolberg und ihr Grundbesitz im Mittelalter 

2.1. Theorien über Herkunft und Abstammung  

Das Bemühen, die Frühgeschichte der Grafen zu Stolberg aufzuhellen, stößt schon bald an 
die Grenze der zuverlässigen Überlieferung, die sich nur bis zum Anfang des 13. Jahrhun-
derts zurückverfolgen lässt. Urkundlich ist die familiäre Abstammung der Stolberger nicht 
eindeutig zu belegen und es würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, alle bestehenden 
Theorien über die Herkunft der Grafen zu Stolberg intensiver zu untersuchen.51 Trotz viel-
fältiger Versuche, eine allseits plausible Antwort auf die Abstammungsfrage zu finden, ist 
dies bisher nicht gelungen.  

Im Zeitalter der Reformation hatten sich die Grafen zu Stolberg der allgemeinen Versu-
chung nicht entziehen können, ihre Wurzeln in der römischen Geschichte zu suchen. Die 
für die Grafen tätigen Gelehrten entsprachen dem Bestreben ihrer Dienstherren, durch sa-
genhafte Berichte den Ursprung möglichst weit in die Vergangenheit zurückzuverfolgen. 
Einige von ihnen äußerten bereits selbst ihre Zweifel an der traditionellen pseudowissen-
schaftlichen Überlieferung, die aber aufrechterhalten wurde, um das Haus Stolberg mit 
anderen, nachweislich tatsächlich älteren Adelsfamilien gleichzustellen. So entstand ein 
Mythos, den im Jahre 1683 ein namentlich nicht genannter Chronist der Grafen zu Stolberg 
wie folgt zusammenfasste: Das hochgräfliche Haus Stolberg ist ohne einigen Zweifel ei-
nes von den ältesten und vornehmsten gräflichen Häusern in Teutschland und wird von 
dem Ursprung solcher Familie erzehlet, daß ein edler Römer, Otto de Columna, zu Zeiten 
des Kaysers Justini des Jüngern umb das Jahr Christi 566 an dem Hartzt in dem stolbergi-
schen Gebirge einen schwartzen Hirsch gefangen und dem Kayser zugeschicket habe, wel-
cher dahero veranlaßet worden, dem Ottoni einen schwartzen Hirsch zum Wapen zu erthei-
len und selbige Pflege am Hartzt zu übergeben, alwo auf dem Berge, der Stolberg genand, 
nahe bey Rodleberode gelegen, das Schloß und Stammhauß Stolberg (davon aber ietzo 
nichts mehr alß die Rudera und geringe Merckmahle vorhanden) erbauet worden. Ob nun 
wol diese Tradition ein und anderer Umbstände halber nicht ohne Zweifel seyn mag, so ist 
doch daran kein Zweifel, daß dieses Hauß an Alter, Ansehen und Vortreffligkeit keinem 
anderen gräflichen Hause in Teutschland weiche. 52  

Bis in das 19. Jahrhundert hinein begannen die meisten stolbergischen Chronisten53 ihre 
Darstellungen mit dieser Legende und ergänzten durchaus auch mit kritischen Ansätzen, 
wie Johann Arnold Zeitfuchs in seiner 1717 erschienenen Stadt- und Kirchenchronik von 
Stolberg54, die altbekannte Erzählung um einzelne Details oder verwiesen auf noch sagen-
haftere Darstellungen.55  

                                                

 

51 Der Forschungsstand wurde von Mülverstedt (1885) ausführlich zusammengefasst. 1936 verglich Karl 
Laucke die einzelnen Abstammungstheorien im unveröffentlichten Manuskript: Die Grafen zu Stolberg vor 
1200 . In LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B I Anhang B Nr. 17, Bl. 6ff. 
52 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode J, Chronik von 1683, S. 1. 
53 Als einer der letzten Vertreter dieser Theorie gilt Läncher (1844). 
54 Zeitfuchs (1717, S. 8ff.). 
55 Beispielsweise im Bericht des Mansfelder Chronisten Cyriax Spangenberg, vgl. LHASA, MD, Rep. H 
Stolberg-Wernigerode J, Chronik von 1683, S. 2; Zeitfuchs (1717, S. 10f.); LHASA, MD, Rep. F 39 Nr. 201 
Bd. 1, S. 510f. 
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Der Berg, wo sich der legendären Überlieferung nach die Stammburg der Grafen zu Stol-
berg befunden haben soll, ist der heute unter dem Namen Alter Stolberg bekannte Karstge-
birgszug südöstlich von Stempeda mit der Heimkehle, der größten der Öffentlichkeit zu-
gänglichen Gipshöhle Deutschlands. Auf einem etwas nach Nordosten vortretenden Berg-
sporn, dem sagenumwobenen Eckberg, befinden sich hier im Buchenwald die zwischen 
1306 und 1320 erstmals als Craftysburg 56 und 1499 als Crasporg 57 (= Grasburg) be-
zeichneten Reste eines Burgwall- und Grabensystems mit der Ruine einer Kapelle. Die 
Anlage wird mit dem weniger als 1 km entfernten früheren Reichshof Rottleberode in Zu-
sammenhang gebracht, der nachweislich bereits im 9. Jahrhundert gegründet worden war 
und für den diese Befestigungsanlage möglicherweise als Fluchtburg gedient hat, bevor im 
Hochmittelalter in die Anlage eine Kapelle hineingebaut worden ist.58 Die Herkunft der 
Grafen zu Stolberg von dieser, in ihren Ausmaßen äußerst bescheidenen Grasburg gilt heu-
te als relativ unwahrscheinlich.59  

Im Jahre 1766 publizierte Johann Ludwig Lewin Gebhardi60 erstmals eine realistisch er-
scheinende Ansicht über die Abstammung der Grafen zu Stolberg, nach der diese unmit-
telbar mit den Grafen von Hohnstein61 verwandt sein sollen, deren 1627 zerstörte Stamm-
burg Hohnstein sich etwa 500 m nördlich der Gemeinde Neustadt im Landkreis Nordhau-
sen des heutigen Freistaates Thüringen befindet. Mehrere Vertreter der mit der Aufklärung 
verstärkt einsetzenden wissenschaftlichen Geschichtsforschung favorisierten und be-
kräftigten diese Meinung über einen genealogischen Zusammenhang der Stolberger mit 
den Hohnsteiner Grafen, andere brachten eigene Theorien einer möglichen Herkunft der 
Grafen zu Stolberg hervor.62 Reichlich Anregung dazu bot insbesondere die in der 2. Hälf-
te des 19. Jahrhunderts verstärkt einsetzende Edition von Urkundenbüchern und Rege-
stenwerken.63 Mit dem Erscheinen des Urkundenbuches des Klosters Walkenried war aber 
auch erkannt worden, dass sich Gebhardi bei seiner Beweisführung auf eine falsche Be-
hauptung gestützt hatte. Damit wurde seine Theorie einer möglichen Abstammung der 
Grafen zu Stolberg von denen von Hohnstein jedoch nicht hinfällig. Sein Ansatz, aus den 
zerstreut zwischen den Besitzungen der Grafen von Hohnstein und von Klettenberg lie-
genden Stammterritorien der Stolberger Grafen verwandtschaftliche Beziehung und glei-
che Wurzeln abzuleiten, wurde u. a. von Graf Botho zu Stolberg-Wernigerode, George 
                                                

 

56 Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 1. Abt., Bd. 1, S. 428, Nr. 2186. 
57 Meyer (1871, S. 269 und Sonderdruck, S. 21). 
58 Die vor Ort im Jahre 2000 aufgestellt gewesene Erläuterungstafel enthielt die Angaben, dass die Kapelle 
im 13. Jahrhundert als Wallfahrtskapelle entstand ist und dort bis in das 15. Jahrhundert hinein das Kirch-
weihfest gefeiert wurde. 
59 Vgl. Meyer (1871, S. 21); Schmidt (1882, S. 101f.); Meyer & Rackwitz (1889, S. 89f.), Grimm (1958, S. 
33); Stolberg (1983, S. 120). 
Die alten Legenden um den Alten Stolberg griff kürzlich Köstner (2001) zum Teil wieder auf und ver-
mischte Realität und Sage in seiner Darstellung, die er mit sechs aktuellen Fotos von der Geländesituation 
und drei laienhaften Lageskizzen illustrierte. 
60 Gebhardis Behauptung wird ausführlich erörtert bei Mülverstedt (1885, S. 1014f.) und in LHASA, MD, 
Rep. H Stolberg-Stolberg B I Anhang B Nr. 17 (von Karl Laucke). 
61 In der Literatur finden sich auch die Schreibweisen Honstein und Hohenstein. Es wurde hier auf die sich 
seit dem 16. Jahrhundert allgemein durchsetzende Schreibung mit Dehnung-h und ohne Binde-e zurückge-
griffen, die die ursprünglich gebräuchliche Form Honstein verdrängte. 
Jüngere Forschungen zu den Grafen von Hohnstein u. a. Meyer (1895); Köhler (1909); Brandt & Köhler 
(1932, Anhang); Schwennicke (1998, Tafel 91); Gerlach (2001); Lüder (2002, S. 7ff.). 
62 Über die einzelnen Meinungen und Theorien der Abstammung der Grafen zu Stolberg vgl. insbesondere 
die zusammenfassende Darstellung von Karl Laucke in LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B I Anhang 
B Nr. 17. 
63 Für den Harz und Nordthüringen besonders gefördert von der 1876 gegründeten Historischen Kommission 
für die Provinz Sachsen, über deren Hartmann (2001) ausführlich berichtet. 
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Adalbert von Mülverstedt, Eduard Jacobs und Karl Meyer übernommen.64 Sie versuchten 
außerdem, anhand der Abschrift eines Erbvergleiches aus dem Jahre 1201 die Theorie vom 
hohnsteinschen Ursprung der Stolberger Grafen zu bekräftigen. Landgraf Hermann von 
Thüringen stiftete in besagter Urkunde Sühne im Streit über die Teilung der Erbschaft zwi-
schen Eilger, Graf von Hohnstein, und den namentlich nicht genannten Söhnen von dessen 
verstorbenem Bruder Friedrich.65 Der älteste dieser Söhne war vermutlich Heinricus de 
Vokstete (= Heinrich von Voigtstedt), benannt nach dem 3 km nordöstlich von Artern 
gelegenen Voigtstedt, der erstmals im Jahre 1200 in einer Urkunde des besagten Landgra-
fen als Zeuge erscheint.66 Dieser Heinrich von Voigtstedt soll in seinem 1201 erhaltenen 
Erbschaftsteil, den Meyer als Harzwaldanteil des früheren Reichs- und späteren Mainzer 
Hofes Rottleberode identifiziert, auf dem Stalberge eine neue Burg über der später unter 
ihr entstandenen Stadt Stolberg erbaut und sich nach dieser de Stalberg

  

genannt ha-
ben.67 Die Vermutung, dass Heinrich von Voigtstedt aus dem Hause Hohnstein stammt und 
mit Graf Heinrich zu Stolberg gleichzusetzen ist, hat sich nicht nur durch den Vergleich 
der Besitzverhältnisse, sondern auch den Umstand, dass die Burg Stolberg nicht vor dem 
Jahre 1210 urkundlich nachweisbar ist, erhärtet. Namensänderungen sind in der Frühge-
schichte adeliger Geschlechter bedingt durch den Wechsel von Wohnsitzen keine Selten-
heit und speziell für die Grafen von Hohnstein ebenfalls nachweisbar.68 Obwohl durchaus 
viel für diese Hypothese spricht, sei nochmals hervorgehoben, dass die greifbaren Quellen 
es nicht gestatten, eine zweifelsfreie Antwort auf die grundsätzliche Frage der Ab-
stammung der Grafen zu Stolberg zu geben. Die Theorie der genealogischen Herkunft von 
den Grafen von Hohnstein wurde von namhaften Chronisten des Hauses Stolberg als eine 
sehr wahrscheinliche Möglichkeit favorisiert, das Problem bis heute jedoch nicht endgültig 
geklärt.  

Neue Ansatzpunkte für weiterführende Forschungen erbrachte die Analyse der Bausub-
stanz der St. Martinikirche in der Stadt Stolberg, die älter als aus dem Jahre 1210 stam-
mend eingeschätzt wird.69 Hingegen erfolgte die älteste urkundliche Erwähnung dieses 
Bauwerkes erst in einem Ablassbrief aus dem Jahre 1300.70  

Karl Laucke aus Görsbach fasste im Jahre 1936 den damaligen Forschungsstand über die 
Herkunft des Stolberger Grafengeschlechts zusammen und brachte einige interessante Er-
gänzungen, die insbesondere im Versuch bestanden, die beiden sich nicht Graf nennenden 

                                                

 

64 Ihre Theorie der Abstammung der Stolberger von den Hohnsteiner Grafen wurde in der Forschung bislang 
in der Regel unkritisch übernommen, vgl. u. a.  Helbig (1955, S. 135ff.). 
65 Reg. Stolbergica, S. 1, Nr. 2.; Reg. Thur. II, S. 224, Nr. 1210. 
66 Reg. Stolbergica, S. 1, Nr. 1. 
67 Meyer (1895, S. 415); Meyer (1919, S. 63ff.); Meyer (um 1930, Bl. 21r); Meyer & Grunert (1939, Bl. 15r). 
Die wechselnde Benennung von Adelsgeschlechtern nach Burgen ist keine Seltenheit, vgl. u. a. Orth (1985, 
S. 24); Spieß (1995, S. 222). Auch die Wettiner nannten sich bekanntlich nach der am Saaleufer gelegenen 
Burg Wettin. 
68 Mülverstedt (1885, S. 1094). 
69 Stolberg (1983, S. 387) vermutet die Anfänge der Burg, von der keine älteren Befestigungsreste mehr 
erhalten sind, bereits im 11. Jahrhundert. Lagatz (1993, S. 60) nimmt um 1000 als Gründungszeit des als 
Bergmannssiedlung entstandenen Ortes Stolberg an. Er nennt ohne Quellenangabe das Jahr 1157 als erste 
urkundliche Erwähnung von Stolberg. Dem schließt sich Zöllner (1999, Sp. 190) an, der die Gründung von 
Stolberg im 10./11. Jahrhundert vermutet. 
Zur Baugeschichte des Schlosses Stolberg vgl. u. a. Schmitt (1991). 
70 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B X Anhang Nr. 21/14, unfol. (Abschrift). In dieser Akte befinden 
sich auch umfangreiche Notizen des gräflichen Archivars Heinrich Beyer zur Baugeschichte der St. 
Martinikirche. Die originale Ausfertigung der Urkunde von 1300 befindet sich im Archiv der St. 
Martinikirche zu Stolberg unter der Nr. 1/1. 
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Konrad (genannt 1206) und Ludwig de Stalberg (genannt ab 1212) in den mittelalterli-
chen Stammbaum des Grafenhauses einzubeziehen. Konrad und Ludwig standen in enger 
Beziehung zum Bistum Würzburg.71 Dass sie jedoch mit dem auf der fränkischen Burg 
Stolberg ansässigen niederen Adelsgeschlecht in Verbindung gebracht werden können, ließ 
Laucke außer Acht. Er schloss sich keiner der verbreitenden Meinungen über die Herkunft 
der im Harz ansässig gewordenen Stolberger Grafen an und beendete seine Ausarbeitung 
mit den noch heute gültigen Worten: Nur schärfste Kritik am bisher Vermuteten ist ange-
bracht. So lange kein festliegendes Resultat der Herkunftsfrage eine Antwort gibt, darf eine 
Ansicht oder Vermutung nicht unangefochten Herrschaft erlangen 72.  

Karlheinz Mascher kannte Lauckes ausgewogene und allen bisherigen sechs Theorien tole-
rant gegenüberstehende Darstellung nicht, wie ihm u. a. auch beide Fassungen von Meyers 
maschinenschriftlicher Chronik der Grafschaft Stolberg-Roßla unbekannt geblieben sind. 
Selbstbewusst stellte er in seiner 1957 erschienenen Veröffentlichung eine völlig neue 
Möglichkeit der Abstammung der Grafen zu Stolberg vor.73 Mascher bestritt, dass die Be-
sitzungen der Grafen zu Stolberg mit denen der Hohnsteiner Grafen in Gemenge lagen und 
stellte fest: sie setzten sich vielmehr von ihnen mit einer auch kartographisch feststellba-
ren Grenze ab. Damit entfällt eines der wenigen Argumente, mit denen man einen genea-
logischen Zusammenhang zwischen Honstein und Stolberg hatte suchen wollen. Daß beide 
Grafenhäuser im 14. und 15. Jahrhundert, im Rahmen der sich abrundenden Territorial-
herrschaften, bestimmte Gebietsteile einander abtraten, kann nicht zum Beweise einer ur-
sprünglichen Stammgleichheit dienen. Stattdessen griff aber das Stolberger Grundeigentum 
an fast allen Stellen in das Territorium der Grafen von Beichlingen-Rothenburg über. 74  

Nach Maschers Auffassung stammte Heinrich von Voigtstedt aus dem Geschlecht der 
Kirchberger, die sich im 12. Jahrhundert von den Grafen von Rothenburg abgezweigt hat-
ten. Heinrich soll vermutlich der Sohn des Grafen Friedrich von Kirchberg und ein Enkel 
des Grafen Christian von Rothenburg gewesen sein. Die Herrschaft Voigtstedt hätte Hein-
rich aus dem Reichsgut Nordthüringens erhalten, um sich wie die Grafen von Klettenberg 
an der durch Kaiser Friedrich I. angeregten Kolonisierung der Goldenen Aue aktiv zu 
beteiligen. Im ersten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts starb Graf Christian von Rothenburg 
und seine Besitzungen und die damit verbundenen Rechte erbten nach Maschers Rekon-
struktionsversuch Heinrich von Voigtstedt und Graf Friedrich von Beichlingen.75 Abgese-
hen davon, dass Mascher in seiner Abhandlung kleinere Schwächen bei den Ortsangaben 
erkennen lässt76, bietet seine Theorie einer etwaigen genealogischen Verbindung zwischen 
Stolberg und Rothenburg-Kirchberg durchaus einen neuen Ansatzpunkt für weiterführende 
Forschungen. 

                                                

 

71 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B I Anhang B Nr. 17, Bl. 15ff. 
72 Ebenda, Bl. 36. 
73 Mascher (1957, S. 80ff.). 
74 Mascher (1957, S. 83). 
75 Mascher (1957, S. 92); Meyer (um 1930, Bl. 20v) bzw. Meyer & Grunert (1939, Bl. 14v) hatten zuvor 
vermutet, dass es sich um das Heiratsgut der Ehefrau Heinrichs von Voigtstedt, einer möglichen Tochter des 
Grafen Christian von Rothenburg, gehandelt hat. Weniger wahrscheinlich ist die Annahme von Raeck (1927, 
S. 8), dass es sich um einen Teil der Erbschaft des letzten Rothenburger Grafen gehandelt habe, da dieser erst 
nach 1200, also nach der ersten Erwähnung Heinrich von Voigtstedts, starb. 
Während Mascher davon ausging, dass Graf Christian von Rothenburg um 1206 starb, wird er noch um das 
Jahr 1208 in einer Urkunde des Erzbischofs Siegfried von Mainz und des Landgrafen Hermann von Thürin-
gen genannt, vgl. UB Walkenried, S. 114 f., Nr. 65. 
76 Beispielsweise liegen die von Mascher (1957, S. 83, Anm. 64) als südöstlich von Rottleberode gezeichne-
ten Wüstungen südwestlich des Ortes. 
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Maschers Annahme, dass der 1184 gemeinsam mit seinem Vater Friedrich in einer Urkun-
de des Erzbischofs Konrad von Mainz genannte Graf Heinrich von Kirchberg77 identisch 
mit dem 1200 und 1204 erwähnten Heinrich von Voigtstedt ist78, wird jedoch in Frage ge-
stellt durch die Tatsache, dass 1221/24 ein Graf Heinrich von Kirchberg urkundlich ge-
nannt wird, der auch als Sohn des Grafen Friedrich von Kirchberg gilt.79 Dieses Beispiel 
zeigt, dass ein genaues Abwägen aller bestehenden Möglichkeiten an genealogischen Zu-
sammenhängen eine wünschenswerte Aufgabe künftiger Forschung wäre, denn gegenwär-
tig scheint sich Lauckes Meinung zu bestätigen, dass das Rätsel über die Herkunft der Gra-
fen zu Stolberg den Charakter annimmt, unlösbar zu bleiben.80 Dies bestätigte unlängst 
Ulrich Ehrhardt, der feststellte, dass die Herkunft der Grafen zu Stolberg, die Stellung 
Heinrich von Voigtstedts und seiner Nachbarn als Gerichtsherren über alte Reichsgüter 
und Reichsforsten ... trotz der Forschung von Karl Heinz Mascher und anderer 81 einer 
weitergehenden Aufklärung bedürfen. Er selbst lenkte die Aufmerksamkeit darauf, dass 
Heinrich von Voigtstedt möglicherweise wegen der bergbaulichen Erschließung des Harz-
forstes in den Raum um Stolberg gesandt wurde, um hier die Ansprüche des Bischofs von 
Halberstadt und der Grafen von Anhalt abzuwehren. Ob dies im Auftrag des Stauferkönigs 
Philipp von Schwaben, in dessen Gefolge er 1204 erschien, oder gar auf Weisung des 
Landgrafen Hermann I. von Thüringen geschah, bleibt ungewiss.82 

                                                

 

77 Fridericus comes de Kirberg et filius eius Heinricus , UB Walkenried S. 75 f., Nr. 26. 
78 Reg. Stolbergica, S. 1, Nr. 1 und S. 1 Nr. 3; Thur. II, S. 219, Nr. 1178 und S. 234, Nr. 1264. 
79 Schwennicke (1998, Tafel 97) unternahm nicht den Versuch, Heinrich von Voigtstedt in den Stammbaum 
der Grafen von Rothenburg und von Kirchberg einzuordnen. Möglicherweise hat Schwennicke jedoch diese 
Person mit den zwei anderen, zeitgleich lebenden Grafen Heinrich von Kirchberg verwechselt, denn Dolle 
unterscheidet im UB Walkenried, S. 670, drei Grafen Heinrich von Kirchberg, die jeweils als Sohn Fried-
richs, Christians und Gosmars von Kirchberg (1226-1295) gelten und 1184, 1221-1287 und 1226-1295 in den 
Urkunden des Klosters Walkenried genannt werden. 
80 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B I Anhang B Nr. 17, Bl. 2. 
81 Ehrhardt (2002, Bl. 2). 
82 Vgl. Ehrhardt (2002, Bl. 2f.). Ehrhardt nimmt ferner an, dass Heinrich von Voigtstedt nicht ohne Zustim-
mung des Landgrafen von Thüringen in Stolberg einen Burgensitz begründet und ausgebaut haben kann. 
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2.2. Ersterwähnung  

Im Jahre 1210 wird erstmals ein comes H. de Stalberg genannt.83 Damit sind die Stol-
berger dasjenige mittelalterliche Grafenhaus, das zeitlich als letztes in die Geschichte 
Nordthüringens eintrat, dafür jedoch noch heute besteht. Ohnehin ist für das nördliche 
Thüringen die große Zahl von Grafengeschlechtern auffallend, zumal dieses Gebiet mit 
seinen zahlreichen Pfalzen seit alters her Krongut gewesen ist.84  

Die Deutung des Namens Stolberg ist wie die Frage der Herkunft der Grafen umstritten.85 

Die Vermutung, dass Stalberg als Ableitung vom altdeutschen Wort Stal im Sinne von 
(Wohn-)Stelle, Haus oder Burg soviel wie Haus- oder Burgberg bedeutet, scheint eine der 
am wahrscheinlichsten Varianten zu sein.86 Die ursprüngliche Schreibweise Stalberg wur-
de in den verschiedensten Varianten beibehalten, bis sich im 16. Jahrhundert die heute ge-
bräuchliche o-Form wohl in Anlehnung an den bergmännischen Stollen endgültig durch-
setzte.87 In mehreren Gegenden Deutschlands wiederholt sich dieser für das Hochmittelal-
ter durchaus typische Name einer auf einer Anhöhe gelegenen Burganlage. So findet man 
die Burg Stolberg als einstigen Stammsitz der Herren von Stolberg-Frenz-Setterich auf 
einem steilen Bergrücken über der Stadt Stolberg bei Aachen im Rheinland und die Stadt 
Stollberg im Erzgebirge. In beiden Fällen ging der Name der Burg auf das jeweils dort 
ansässige Adelsgeschlecht und dann auf die sich am Fuße der Burg bildenden Ansiedlung 
über.88  

Graf Heinrich ist der erste eindeutig urkundlich nachweisbare Vertreter der Stolberger in 
Nordthüringen. Er wird in einer 1210 von Graf Friedrich von Rothenburg aus dem Hause 
Beichlingen ausgestellten Urkunde als Zeuge erwähnt. Der Rothenburger Graf hatte sich 
als Vermittler dafür verbürgt, dass das Zisterzienserkloster Walkenried nach Hinterlegung 
von 20 Mark Silber frei von allen Diensten und Fuhrpflichten sein soll, die es hinsichtlich 
des Klosterhofes Kaltenhausen ( Kaldenhusen

 

89) für den Grafen Heinrich zu Stolberg zu 
leisten hätte.90 Wie bereits dargestellt, wären nach Maschers Meinung die Grafen Friedrich 
von Rothenburg und Heinrich zu Stolberg vermutlich zwei Neffen des  letzten Besitzers 
der Grafschaft Rothenburg, Graf Christian, gewesen.91 In der besagten Urkunde werden 
jedoch keinerlei verwandtschaftliche Beziehungen genannt. 

                                                

 

83 Reg. Stolbergica, S. 2, Nr. 4; Sollte die Indikationsangabe stimmen, wurde die Urkunde vor dem 24. 
September ausgefertigt. , UB Walkenried, S. 125 f., Nr. 75. 
84 Eberhardt (1959, S. 72). 
85 Vgl. die Ausführungen von Kratzsch, der verschiedene Theorien kritisch vorstellte. LHASA, MD, Rep. H 
Stolberg-Stolberg B X Anhang Nr. 21/1, unfol. 
86 Meyer (um 1930, Bl. 21r); Meyer & Grunert (1939), Bl. 15r. Meyer bezieht sich dabei auf Kluges etymo-
logisches Wörterbuch. 
87 Eichler & Walther (1988, S. 262). 
88 Im Falle von Stollberg im Erzgebirge änderte sich erst im 18. Jahrhundert der Name der sich über der Stadt 
erhebenden Burg in Hoheneck, vgl. Keyser (1941, S. 214); Ledebur (1872). 
89 Die geographische Lage von Kaltenhausen war lange Zeit ungeklärt, vgl. Meyer (1871, S. 279 bzw. S. 31) 
und Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 3). Meyer ordnete den Klosterhof in die Nähe von All-
stedt bei der Curtsgehofenmühle nördlich von Mönchpfiffel-Nikolausrieth zu. Dem schloss sich Dolle im UB 
Kloster Walkenried, S. 668, an, der als Lage der heutigen Wüstung süd-südöstlich von Allstedt angibt. Dolle 
führt auch weitere mittelalterliche Urkunden an, die Kaltenhausen betreffen. 
90 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 2); Meyer (um 1930, Bl. 26v); Meyer & Grunert (1939, Bl. 
18v). 
91 Mascher (1957, S. 92). Meyer (um 1930, Bl. 26v) bzw. Meyer & Grunert (1939, Bl. 18v) hingegen vermu-
teten, dass Stolberg und Beichlingen Töchter des letzten Grafen von Rothenburg zur Frau hatten. 
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Graf Heinrich zu Stolberg wurde unmittelbar in den staufisch-welfischen Thronstreit zwi-
schen Kaiser Otto IV. und Gegenkönig Friedrich II. verwickelt. Die wenigen überlieferten 
zeitgenössischen Quellen lassen jedoch keine zweifelsfreie Rekonstruktion des Geschehens 
zu. Auf einer Zusammenkunft in Naumburg im Jahre 1211 hatten sich der seit 1190 herr-
schende Landgraf Hermann I. von Thüringen gemeinsam mit allen thüringischen Grafen 
zum Gegner des damals noch in Italien weilenden Kaisers Otto IV. erklärt. Unter den 
Feinden des Kaisers soll sich nach dem späteren Bericht des thüringischen Chronisten Ro-
the auch der Graf zu Stolberg befunden haben.92 Doch bereits am Ende des Jahres hatte der 
Stolberger seine Meinung geändert. Wohl bedingt durch die Nähe seiner Besitzungen zum 
Welfenhaus und den beiden Reichsstädten Nordhausen und Mühlhausen griff er auf der 
Seite des Kaisers aktiv in die kriegerischen Auseinandersetzungen ein und fiel vom Land-
grafen ab.93 In den kriegerischen Auseinandersetzungen wurde Graf Heinrich am 6. De-
zember 1211 vom landgräflichen Heer gefangengenommen und konnte sich nur durch ein 
hohes Lösegeld freikaufen.94  

Im Juli 1213 wandte sich Graf Heinrich zu Stolberg endgültig von Otto IV. ab und ver-
sprach am Hoflager Friedrichs II. in Eger diesem, dem Papst Innocenz III. und der Kirche 
Gehorsam zu leisten.95 Der Stolberger war persönlich zugegen, als Friedrich II. im Juli 
1219 in Goslar erschien96 und erlebte als Zeitgenosse, wie jener im April 1220 die Confoe-
deratio über die Privilegien der geistlichen Fürsten und dessen Sohn, König Heinrich (VII.) 
in der Folge seiner verfehlten Städtepolitik im Mai 1231 das Statut zugunsten der Fürsten 
( Statutum in favorem principum ) als grundlegende Reichsgesetze erließ.97 Teilgenom-
men hat Graf Heinrich auch am Reichstag in Mainz 1235, als der Kaiser auf dem Höhe-
punkt seiner Macht den großen Mainzer Landfrieden mit zahlreichen Bestimmungen zur 
Regelung der Gerichtsbarkeit verabschieden ließ.  

Standen sich Graf Heinrich zu Stolberg und Landgraf Hermann I. von Thüringen im stau-
fisch-welfischen Thronstreit zunächst noch feindlich gegenüber, so hatten sie sich beide 
spätestens 1213 in Eger ausgesöhnt. In den folgenden Jahren wird der Stolberger mehrfach 
als Zeuge in Urkunden des Landgrafen genannt.98 Ob Graf Heinrich an den geistigen und 
kulturellen Aktivitäten am Hofe des Landgrafen Hermann auf der Wartburg bei Eisenach 
teilgenommen hat, durch die Letzterer Berühmtheit erlangte, ist hingegen nicht überliefert 
und aufgrund der damals sehr begrenzten Möglichkeiten der Mobilität wohl eher nicht zu 
vermuten.99  

Nach dem Tod des Landgrafen Hermann Ende 1216 vergingen zunächst mehrere Jahre, 
ehe Graf Heinrich wieder in der Nähe des Sohnes des Verstorbenen urkundlich greifbar 

                                                

 

92 Reg. Stolbergica, S. 2, Nr. 6, auf der Grundlage von Rothes Chronik. Die Hochzeit Ottos fand allerdings 
erst 1212 statt. 
93 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 6). 
94 Reg. Stolbergica, S. 3, Nr. 7. 
95 Reg. Stolbergica, S. 3, Nr. 8. 
96 Henricus comes de Staleberg tritt in mehreren Urkunden des Königs Friedrich II. als Zeuge in Erschei-
nung, vgl. UB Walkenried, S. 152f, Nr. 107 und Nr. 108. 
97 Friedrich II. bestätigte das Statut zugunsten der Fürsten, in dem ihnen bedeutsame Hoheitsrechte auf Kos-
ten des Königstums verbrieft worden waren, im Mai 1232, vgl. Klingelhöfer (1955); Engel & Holtz (1989, S. 
219); Land Hessen (1992, S. 142). 
98 Reg. Stolbergica, S. 4f, Nr. 9-12. 
99 Urkundlich belegt ist hingegen seine persönliche Anwesenheit auf der Neuenburg bei Freyburg an der 
Unstrut um das Jahr 1214, Reg. Stolbergica, S. 4, Nr. 10; UB Walkenried, S. 130 f., Nr. 82. 
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wird. Erst 1222 trat er als Zeuge an der Seite des Landgrafen Ludwig IV. von Thüringen 
bei der Übergabe von Grundstücken an den Bischof von Meißen auf dem Landgedinge zu 
Delitzsch auf.100 Zu dieser Zeit findet man den Stolberger bereits in einem äußerst innigen 
Verhältnis zum Landgrafen, denn er begleitete diesen und dessen junge Frau Elisabeth im 
September 1222 zu ihrem Vater, dem ungarischen König Andreas II., nach Preßburg. Der 
sagenhaften Überlieferung nach kehrte er von dort reich beschenkt zurück. Graf Heinrich 
zu Stolberg profitierte vom Aufschwung des Landgrafen von Thüringen, doch pflegte er 
nicht nur Umgang mit den Ludowingern, sondern er versuchte bereits damals Verbindun-
gen zu den Wettinern zu knüpfen, um ein entsprechendes Beziehungsgeflecht aufzubauen. 
So befand er sich im Juni 1219 in Weißenfels, als dort Markgraf Dietrich von Meißen die 
Auflassung verschiedener Güter des Heinrich von Bolin an das Kloster  
(Alt-)Zella bestätigte.101 Im darauffolgenden Monat trat Graf Heinrich in der Nähe von 
Erfurt als Zeuge auf, als dort Markgraf Dietrich einen Kaufvertrag zwischen einem Minis-
terialen und dem Kloster Volkenroda genehmigte.102  

Im Jahre 1227 war Graf Heinrich zu Stolberg erneut Reisebegleiter des Landgrafen Lud-
wig IV. von Thüringen, der zum Kreuzzug nach Jerusalem aufbrach, unterwegs jedoch im 
Alter von 27 Jahren sein Leben verlor. Der Stolberger kehrte unversehrt aus dem Heiligen 
Land zurück und pflegte danach enge Kontakte zum neuen thüringischen Landgrafen 
Heinrich Raspe, dem Bruder des Verstorbenen. Graf Heinrich zu Stolberg starb zwischen 
1239 und 1242 und hinterließ vermutlich drei Söhne. Die Grafen Heinrich und Friedrich 
übernahmen in der ersten Zeit gemeinsam die Verwaltung der stolbergischen Besitzungen, 
während Christian als Domherr von Halberstadt eine geistliche Laufbahn einschlug. 

                                                

 

100 Reg. Stolbergica, S. 7, Nr. 21. 
101 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 14f.); Reg. Stolbergica, S. 6, Nr. 15. 
102 Reg. Stolbergica, S. 6 Nr. 16. 
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2.3. Besitz- und Lehnsverhältnisse im 13. und frühen 14. Jahrhundert  

Die urkundlichen Quellen über die Besitzungen und Rechte der Grafen zu Stolberg im 13. 
Jahrhundert sind äußerst rar. Ähnlich wie bei anderen benachbarten Dynasten dieser Zeit 
bildeten die Bereiche der stolbergischen Adelsherrschaft zunächst kein einheitliches Gan-
zes, sondern setzten sich aus mehreren verstreut liegenden, zum Teil mit Grafschaftsrech-
ten ausgestatteten Besitzungen zusammen, von denen nur ein geringer Teil Allodialbesitz 
war. Die meisten unter stolbergischem Einfluss stehenden Gebiete waren - soweit die spär-
lich überlieferten Quellen eine Aussage zulassen - von Anfang an Lehen, die die Grafen in 
wenigen Fällen direkt vom Reich, meist jedoch von benachbarten, in der Regel mächtige-
ren weltlichen oder geistlichen Adeligen empfangen hatten. Allerdings schwankte bei den 
Stolbergern im Hochmittelalter die Lehnshoheit über ein und dasselbe Gebiet gelegentlich 
zwischen verschiedenen Lehnsherren, so dass durchaus Loyalitätskonflikten entstehen 
konnten, wenn diese gegeneinander Krieg führten. Erst nach 1400 bildeten sich auch bei 
den Grafen zu Stolberg dauerhaftere Bindungen zu den jeweiligen Lehnsherren heraus. 
Trotzdem kam es auch danach noch angesichts der hohen Zahl der unterschiedlichen 
Lehnsherren zu Treuekollisionen 103.   

Der territoriale Umfang des Stolberger Besitzes war zunächst recht bescheiden. Es lassen 
sich im Wesentlichen folgende vier Güterkomplexe rekonstruieren:  

2.3.1. Komitat Voigtstedt (Vockstedt)  

Die Wasserburg Voigtstedt in der Rieth (Ried) genannten breiten Niederung der unteren 
Helme zwischen Artern und Allstedt bildete den Mittelpunkt eines Güterkomplexes der 
Grafen zu Stolberg, der sich in etwa zwischen Martinsrieth im Nordwesten bis Ritteburg 
im Südosten erstreckte und in dem sie im 13. Jahrhundert Grafschaftsrechte ausübten.104 

Hier befand sich in der Nähe der Kaiserpfalz Allstedt der zum Zisterzienserkloster Wal-
kenried gehörige Hof Kaltenhausen, von dem Graf Heinrich zu Stolberg im Jahre 1210 
Fuhrdienste zu fordern hatte. Die Lehnsbindungen dieses Hof und weiterer Güter des Klos-
ters Walkenried im unteren Helmerieth an Graf Heinrich zu Stolberg hob Landgraf Ludwig 
IV. von Thüringen vor dem Antritt seiner Pilgerfahrt ins Heilige Land im Juni 1227 nach 
Ablösung eines jährlichen Zinses auf und verzichtete selbst auf alle seine eigenen Rechte 
an diesen Besitzungen.105 Nach der glücklichen Rückkehr aus Jerusalem gab Graf Heinrich 
zu Stolberg im Jahre 1231 alle seine Zins- und Dienstleistungsforderungen aus dem Hof 
Kaltenhausen und den Gütern im Helmerieth zugunsten des Klosters Walkenried auf.  

Neben den Landgrafen von Thüringen besaßen auch die Stolberger Grafen vom König 
vergebene Lehen im Gebiet um Voigtstedt. So wird 1267 das westlich von Voigtstedt ge-
legene Kachstedt als ein Reichslehen der Grafen Heinrich und Friedrich zu Stolberg be-
zeichnet, während der Zehnt von Kaltenhausen, den die Grafen zu Stolberg im besagten 

                                                

 

103 Zum Begriff vgl. Diestelkamp (1999, Sp. 1809). 
104 Diese Besitzungen hatte der 1200 erstmals urkundlich erwähnte Heinrich von Voigtstedt ( Heinricus de 
Vokstede , Reg. Stolbergica, S. 1, Nr. 1) möglicherweise von Graf Christian von Rothenburg geerbt, vgl. 
Kapitel 2.1.). 
105 Reg. Stolbergica, S. 9f, Nr. 28; UB Walkenried, S. 184, Nr. 151. 
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Jahr an das Kloster Walkenried verkauften, bereits ein Lehen des Hochstifts Halberstadt 
war und somit vom Thüringer Landgrafen an das Bistum abgetreten worden sein muss.106  

Die genannten Grafen Heinrich und Friedrich waren Söhne des Grafen Heinrich zu Stol-
berg. Nach dem spätestens 1242 erfolgten Tod des Vaters verwalteten sie zunächst ge-
meinsam den stolbergischen Besitz und führten ein gemeinsames Siegel. Erst zwischen 
1252 und 1272 scheint das väterliche Erbe untereinander aufgeteilt worden zu sein. Stol-
berg-Wernigerode und Meyer vermuten, dass Graf Heinrich die Stammgrafschaft Stolberg 
und den kleineren nördlichen Teil der Herrschaft Voigtstedt mit Oberröblingen, halb E-
dersleben, Riethnordhausen, Markesrieth und Lorenzrieth übernommen hat107, während 
Graf Friedrich den größeren südlichen Teil von Voigtstedt und mehrere Gerichte in der 
Grafschaft Rothenburg erhielt.108 Graf Friedrich nannte sich gelegentlich nach seinem 
Wohnsitz Graf von Voigtstedt.109 Er gilt in der älteren Geschichtsschreibung des Hauses 
Stolberg als Stammvater der jüngeren oder Voigtstedter (Vockstedter) Linie, die wohl un-
mittelbar nach 1336 im Mannesstamm ausstarb, nachdem zuvor noch einige kleinere Ge-
biete der Stammbesitzungen veräußert worden waren.110  

Graf Friedrich zu Stolberg unternahm wohl aufgrund hoher Schulden am 29. November 
1268 den Versuch, das Schloß Vockstedt (Vokstede) ... , ebenso das Eigen des Dorfes 
Vockstedt nebst dem Kirchenpatronat und allem sonstigen Zubehör 111 an Erzbischof Kon-
rad von Magdeburg

 

zu veräußern. Dies geschah eben zu jenem Zeitpunkt, als Graf Konrad 
von Wernigerode sein Schloss und die Stadt Wernigerode den Markgrafen von Branden-
burg als Lehen aufgetragen hatte. Im Gegensatz zu Wernigerode, das seit 1268 branden-
burgisches Lehen war, finden sich jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass das Erzbistum 
Magdeburg zu diesem frühen Zeitpunkt tatsächlich in den Besitz von Voigtstedt gelangt 
ist.112 Weder konnte ein Lehnsbrief über Voigtstedt ermittelt werden, noch verzichtet Graf 
Friedrich darauf, sich Graf von Voigtstedt zu nennen. Als solcher erscheint er zuletzt in 
zwei Urkunden im März 1282.113 Weitere acht Jahre später findet sich der Hinweis, dass 
sich wieder ein Graf aus dem Geschlecht der Stolberger Graf von Voigtstedt nennt. Es ist 
Graf Heinrich, der als Sohn des Grafen Friedrich gilt.114 Dieser überließ freiwillig seinen 
Anteil an der väterlichen Erbschaft des Komitats Voigtstedt an den Landgrafen Albrecht 
                                                

 

106 Reg. Stolbergica, S. 47f, Nr. 134; UB Walkenried, S. 401f, Nr. 437 und 438. 
107 Raeck (1927, S. 8). Speziell über Lorenzrieth vgl. Fieber & Schmitt (1988, S. 5ff.). 
108 Meyer (um 1930, Bl. 30v); Meyer & Grunert (1939, Bl. 21v). 
109 Nachweislich erstmals am 20. Mai 1272 als Fredericus de Voxstede , Reg. Stolbergica, S. 58, Nr. 160 u. 
161; Reg. Thur. IV, S. 113, Nr. 781; UB Walkenried, S. 432, Nr. 475. 
110 Die in den Veröffentlichungen von Suhle (1908a), (1908b) und (1909) geäußerte Vermutung, dass nicht 
die Vockstedter (= Voigtstedter), sondern die Stolberger Linie ausstarb, ist umstritten und wurde größtenteils 
in der Forschung nicht angenommen, vgl. u. a. Heffter & Pöls (1980, S. 30). Jacobs erarbeitete hingegen 
1916 einen neuen Stammbaum des Hauses Stolberg, in den er auch die neuen Erkenntnisse von Suhle einar-
beitete. Durch den Ersten Weltkrieg und den Tod von Jacobs im Jahre 1919 kam es nicht mehr zur Druckle-
gung. Zwar benutzte Schwennicke (1998, Tafel 99ff) die von Jacobs erarbeiteten Stammtafeln von 1916, 
doch ließ er speziell für das 14. Jahrhundert die neuen Forschungsergebnisse an einigen Schlüsselstellen 
unberücksichtigt. Weiterführende genealogische Forschungen und Vergleiche sind hierzu in der Zukunft 
noch erforderlich. 
111 Reg. Stolbergica, S. 52, Nr. 143. 
112 Im 16. Jahrhundert bis zur Lehenspermutation von 1579 befand sich des Amt Voigtstedt als Rest der frü-
heren Grafschaft Voigtstedt im Besitz der Grafen von Mansfeld unter Hoheit des Erzbistums Magdeburg, 
vgl. Poppe & Habs (1893, S. 1). 
113 Reg. Stolbergica, S. 66, Nr. 182 u. 183; UB Walkenried, S. 483ff, Nr. 552 und Nr. 553. Wahrscheinlich 
handelte es sich dabei jedoch nicht um denjenigen Grafen Friedrich, der 1268 versucht hatte, Voigtstedt an 
Magdeburg zu veräußern. 
114 Reg. Stolbergica, S. 71, Nr. 203. 
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von Thüringen, denn Letzterer übertrug am 27. Januar 1298 das Lehnrecht über die Hälfte 
des Grafenamtes über Voigtstedt an die Brüder Dietrich und Heinrich von Hohnstein.115 

Damit fassten die Grafen von Hohnstein auch im Raum Artern festen Fuß. Die Bedeutung 
Voigtstedts sank auf Kosten des benachbarten Artern, das sich zur Stadt entwickelte.116  

Mit großer Wahrscheinlichkeit hat auch der andere Familienzweig der Stolberger auf sei-
nen Anteil an Voigtstedt verzichtet, denn in den späteren Jahren finden sich keinerlei Hin-
weise darauf, dass das Haus Stolberg auf die Wasserburg Voigtstedt noch Besitzansprüche 
hatte. Im Gegenteil, Graf Heinrich zu Stolberg orientierte sich nunmehr in Richtung Südos-
ten. Nachdem er bereits um 1281 als Lehnsherr des Vogts von Glißberg in Zwätzen nörd-
lich von Jena in Erscheinung trat117, erwarb er zu Beginn des 14. Jahrhunderts die in der 
Nähe von Zeitz gelegene Burg Breitenbuch mit dem heute Breitenbach genannten Dorf 
und dem angrenzenden Forst118 südlich von Haynsburg und führte nunmehr auch die Be-
zeichnung Herr zu Breitenbuch. Bereits 1317 sah er sich jedoch gezwungen, Breitenbuch 
an den Bischof Heinrich und das Domkapitel zu Naumburg zu verkaufen.119   

Durch die Inbesitznahme von Oberröblingen im ausgehenden 13. Jahrhundert wurden die 
Grafen zu Stolberg wieder in ihrem früheren Grafschaftsbereich Voigtstedt aktiv. Die 
Splitterbestände ihres Besitzes und die wenigen Rechte, die sie hier noch besaßen120, wur-
den nunmehr von der Burg in Oberröblingen verwaltet, deren weiteres Schicksal sie teil-
ten.121 

                                                

 

115 Reg. Stolbergica, S. 79, Nr. 224. 
116 Jacobs (1869b, S. 29). 
117 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 36). Zwätzen liegt zwischen Jena und Dornburg unweit 
der Saale und ist heute ein Stadtteil von Jena. 
118 Es handelte sich dabei ursprünglich um Königsgut, das sich das Bistums Naumburg angeeignet hatte, vgl. 
Helbig (1955, S. 172f.). 
119 Reg. Stolbergica, S. 104, Nr. 297. Zur Geschichte der Burganlage im heutigen Breitenbach vgl. u. a. 
Grimm (1958, S. 317) mit Quellen- und Literaturverzeichnis. 
120 Beispielsweise erhielt Graf Heinrich zu Stolberg 1392 die Güter und Zinsen des Landgrafen Balthasar von 
Thüringen in den beiden Dörfern Ringleben und Riethnordhausen, vgl. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-
Stolberg A I Nr. 6; Reg. Stolbergica, S. 226f., Nr. 668. 
Graf Botho zu Stolberg verlieh noch im Jahre 1421 Lehen im Bereich um Voigtstedt, vgl. Stolberg-
Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 185). 
121 Vgl. Kapitel 2.4.2. 
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2.3.2. Komitat Stolberg   

Zum Zentrum der Stolberger Besitzungen entwickelte sich allmählich die mittelalterliche 
Burg Stolberg, von der vermutet wird, dass sie durch die Grafen errichtet und Mittelpunkt 
ihres Komitats wurde. Bedingt durch ihre geographische Lage im schmalen Tal der Thyra 
scheint die Burg von Anfang an in einem engen Zusammenhang mit Rottleberode gestan-
den zu haben. Dort soll der Überlieferung nach der fränkisch-thüringische Herzog Radulf 
II. zwischen 873 und 880 einen Reichshof gegründet haben. Mit Hilfe königlicher Privile-
gien entwickelte sich um diesen Hof ein Marktort. Hof und Markt Rottleberode wurden 
von Kaiser Otto I. 954 seinem außerehelichen Sohn Wilhelm, dem Erzbischof von Mainz, 
geschenkt.122 Um das Jahr 1190 beklagte Erzbischof Konrad von Mainz, dass der Hof ver-
pfändet und entfremdet sei. Während Mascher die Möglichkeit offen lässt, ob an dieser 
Entfremdung von Rottleberode der Landgraf von Thüringen Anteil hatte123, steht die Betei-
ligung der Stolberger Grafen fest. Meyer geht sogar noch einen Schritt weiter, indem er 
den Harzwaldanteil des Mainzer Hofes Rottleberode mit dem Grafschaftsbereich der Stol-
berger gleichsetzte.124   

Der im Jahre 1300 ausgestellte päpstliche Ablassbrief zu Gunsten der St. Martinikirche zu 
Stolberg ist der erste schriftliche Nachweis für den direkten Einfluss des Erzbistums Mainz 
in Stolberg, denn diese Urkunde wurde von Erzbischof Gerhard II. von Mainz am 8. Okto-
ber 1302 bestätigt.125 Interessanterweise verschwinden zu diesem Zeitpunkt die bis dahin 
gelegentlich in Urkunden als Inhaber des Mainzer Hofes in Rottleberode erwähnten Ritter 
von Radolverode und auch die als Schutzvögte dieses Hofes auftretenden Grafen von 
Hohnstein müssen zu Beginn des 14. Jahrhunderts ihre Rechte an die Stolberger verkauft 
oder eingetauscht haben. Für den 7. Oktober 1316 findet sich jedenfalls der erste Nachweis 
dafür, dass Einkünfte aus Rottleberode dem Grafen Heinrich zu Stolberg zustanden und er 
die Einwilligung des Erzbischofs Peter von Mainz für die Dotierung der Johannes dem 
Evangelisten geweihten Kirche auf dem Schloss Stolberg sucht.126 Diese schriftlichen 
Quellen lassen darauf schließen, dass Stolberg bereits um 1300 ein zumindest lockeres 
Lehnsverhältnis zum Erzbistum Mainz hatte, was in den noch darzustellenden späteren 
juristischen Auseinandersetzungen von kursächsischer Seite immer wieder bestritten wor-
den ist.   

Ein weiterer Beweis für die tatsächlich bereits zu Beginn des 14. Jahrhundert bestehende 
Lehnsbindung der Grafen zu Stolberg an Mainz ist dem zweiten Band der Mainzer Ingros-
sationsbücher zu entnehmen.127 Dort befindet sich ein undatierter Eintrag, in dem der Graf 
Heinrich zu Stolberg den Erzbischof Peter von Mainz bittet, seiner Frau Jutta, die er zu 
ihm sendet, eine Reihe Mainzer Lehnsgüter, die er ihr als Mitgift angewiesen hat, auf Le-
benszeit zu übertragen. Außerdem wiederholt der Graf die Bitte, ihm schriftlich Gewissheit 
darüber zu verschaffen, welche Lehnsstücke er vom Erzstift Mainz trägt.128 Bei den Lehns-

                                                

 

122 Wilhelm starb in Rottleberode im Jahre 968. Ausführlicher zur Gründung vgl. Meyer (1919). 
123 Mascher (1957, S. 87). 
124 Meyer (um 1930, Bl. 20v); Meyer & Grunert (1939, Bl. 15r). 
125 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg B X Anh. Nr. 21/14, unfol. 
126 Reg. Stolbergica, S. 101 f., Nr. 293. 
127 Staatsarchiv Würzburg, Mainzer Ingrossationsbücher 2, Bl. 44. Allerdings ist der Erhaltungszustand des 
Buches derart schlecht, dass zur Benützung nunmehr ein Fotoband vorgelegt wird. (Schreiben des Staatsar-
chivs vom 20.12.1996). 
128 Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 1. Abt., Bd. 1, S. 428, Nr. 2186. 
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Lehnsgütern handelt es sich um das Dorf Stempeda ( Stemphede ), das Gehölz vom Weg 
an der Grasburg ( Craftysburg ) bis zum Feld Ammelsee ( Ammelle ) sowie um 10 Mark 
Einkünfte vom Wald bei Stolberg. Die Datierung ist durch die Lebensdaten des genannten 
Grafen Heinrich zu Stolberg und dessen Frau Jutta leider nicht näher zu bestimmen, jedoch 
anhand der Regierungszeit des Bischofs Peter von Aspelt auf den Zeitraum 1306-1320 
einzugrenzen.129  

Die erste Belehnung der Stolberger durch den Erzbischof von Mainz erfolgte mit großer 
Wahrscheinlichkeit bereits im 13. Jahrhundert, nachdem Kaiser Friedrich II. 1220 auf jede 
Beeinflussung der geistlichen Lehnsherren bei der Vergabe seiner Lehen verzichtet hat-
te.130  

Für den 17. September 1357 findet sich erstmals eine ausführlichere Beschreibung der 
Grenzen der damals bereits unter kurmainzischer Lehnshoheit stehenden Grafschaft Stol-
berg, die fast identisch mit der Beschreibung in allen späteren Lehnsbriefen ist.131 Der 
Grenzverlauf war folgender: Der am Großen Auerberg entspringende Krummschlachtbach 
bildete die natürliche Abgrenzung nach Osten bis hinunter zur Bachmündung in die Thyra 
südlich von Rottleberode. Die nördliche Grenze war der Verlauf des Sprachenbaches bis 
zu dessen Einmündung in die Schmale Lude. An dieser Stelle ging es ein Stück aufwärts 
und über den so genannten Hengstrücken in westliche Richtung hinunter in das Tal der 
Großen Lude, dem in südlicher Richtung gefolgt wurde. Die Grenze verließ das Ludetal 
bei der Einmündung des Graubaches hinauf zur Wegscheide zwischen dem später wüst 
gewordenen Siedlungen Schmiedehausen132 und Bischofshain133. Im Tal der kalten Rana 
(dem späteren Wolfsbach134) ging die Grenze abwärts, heraus aus dem Harzwald bis an das 
Feld vor Stempeda. An dem zwischen diesem Ort und Rodishain gelegenen Rädersee135 

und dem 1357 bereits wüsten Dorf Elbingen vorbei, führte der Grenzverlauf in den später 
Alter Stolberg genannten Höhenzug, an den Feldern der Siedlungen Ammelsee136 und Tro-
ckenbach137 vorbei bis zu der Heimkehle genannten Grube138 und an die Thyra, wo sich 
der Kreis schloss. Dieses Gebiet bildete über mehrere Jahrhunderte die Grafschaft Stolberg 
im engeren Sinne, zu der alle innerhalb dieser Beschreibung gelegenen Siedlungen und 
bergmännischen Anlagen gehörten. Dazu zählten als Hauptort die sich unmittelbar am Fu-
                                                

 

129 Die Lebensdaten der Grafen zu Stolberg sind für diesen Zeitraum äußerst schwierig zu ermitteln, da die 
beiden ältesten Söhne des 1316 genannten Grafen Heinrich zu Stolberg ebenfalls den Vornamen Heinrich 
trugen. 
130 Klingelhöfer (1955, S. 202). 
131 Regesten der Erzbischöfe von Mainz, 2. Abt., Bd. 1, S. 200f., Nr. 888. Eine fast ähnliche Grenzbeschrei-
bung findet sich im Mainzer Lehnsbrief vom 28. Mai 1487, LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode 
H.A. B 2 Fach 8 Nr. 2; Rep. H Stolberg-Stolberg A III A a Nr. 2 (Abschrift), vgl. Reg. Stolbergica, S. 681, 
Nr. 2037. 
132 Zur Geschichte dieser Wüstung vgl. Meyer (1871, S. 267f.). Die hier befindliche Eisenhütte soll nach 
Oelke (1970, S. 339) bereits 1426 eingegangen sein. 
133 Bischofshain lag unweit des späteren Vorwerks Hainfeld zwischen Schmiedehausen und Stolberg. Die 
dortige Kirche lag bereits 1462 wüst, vgl. Meyer (1871, S. 268). 
134 Vgl. Ehrhardt (2002, Bl. 13). Ehrhardt wies nach, dass Rodishain vor 1395 nicht zum Gebiet der (Stamm-
)Grafschaft Stolberg gehörte. 
135 Hierbei handelt es sich nicht um einen künstlich angelegten See, sondern um einen ein bis zu neun Meter 
tiefen natürlichen Erdeinbruch, vgl. Ehrhardt (2002, Bl. 1). 
136 Nach Meyer (1871, S. 269) war Ammelsee nur ein Vorwerk oder Hof nordöstlich vom späteren Vorwerk 
Rodeberg. 
137 Trockenbach war nach vermutlich ebenfalls nur ein Vorwerk südöstlich des Alten Stolberges. Beide Orte 
sind spätestens im 16. Jahrhundert wüst geworden, vgl. u. a. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, 
Nachlaß Botho Nr. 31, unfol. und Nr. 32, Bl. 270 und Bl. 287v; Meyer (1871, S. 269). 
138 Hierbei handelt es sich um die früheste Erwähnung der 1700 m langen Gipshöhle Heimkehle in der Nähe 
von Uftrungen. 
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ße der Burg Stolberg entwickelnde gleichnamige Siedlung, der wahrscheinlich bereits vor 
1300 von den Grafen das Stadtrecht verliehen wurde139, ferner das um den früheren 
Reichshof entstandene Rottleberode, die späteren Wüstungen Bischofshain oder Bischofs-
hagen140 und Hunsdorf141 sowie seit dem 13. Jahrhundert auch Stempeda142. Erst am Ende 
des 14. Jahrhunderts kam die dörfliche Ansiedlung Rodishain143 zum Komitat bzw. Graf-
schaftsbezirk Stolberg hinzu.  

Bis zum Erscheinen des Mainzer Regestenwerkes im Jahre 1913 war lediglich bekannt, 
dass ein Lehnsbrief des Erzbischofs von Mainz über die Grafschaft Stolberg vom Beginn 
des 15. Jahrhunderts existiert.144 Durch die Unordnung in den stolbergischen Archiven im 
18. Jahrhundert und die Verteilung der Urkunden auf mehrere Lagerungsorte konnte der 
dort verwahrte älteste Mainzer Lehnsbrief bei den Auseinandersetzungen mit Kursachsen 
nicht im Original, sondern nur als Abschrift vorgelegt werden. Seine Echtheit wurde daher 
von kursächsischer Seite mehrfach bezweifelt. Er war tatsächlich echt, existiert noch heute 
als originale Ausfertigung und ist auf den 23. Juni 1404 datiert. Erzbischof Johann von 
Mainz belehnt darin Graf Heinrich zu Stolberg bis zu dessen persönlichem Lehnsempfäng-
nis mit Stalberg, daz Sloß und Stat mit iren Zugehor ... daz sine Aldern bißhere von un-
sern Vorfaren und dem Stiffte zu Mentze zu Lehen emphangen und gehabt han. 145 Der 
Verweis auf das bereits zuvor bestehende Lehnsverhältnis gegenüber dem Erzbistum 
Mainz ist durch die Veröffentlichung der Regesten der Mainzer Erzbischöfe bestätigt wor-
den. Die Lehnsbindung zum Erzbistum Mainz entwickelte sich demzufolge nicht erst nach 
dem im Jahre 1392 das Lehnsverhältnis zwischen den Grafen zu Stolberg und den Land-
grafen von Thüringen auf eine neue vertragliche Grundlage gestellt worden ist, durch die 
die Wettiner zum Hauptlehnsherr der Stolberger wurden,  sondern bestand bereits wesent-
lich früher. Dadurch kann folgende grundlegende Behauptung von Professor Zachariä in 
seinem 1862 erstellten ausführlichen Rechtsgutachten über die staatsrechtlichen Verhält-
nisse des Gräflichen Hauses Stolberg widerlegt werden: Zu den Besitzungen des Ge-
sammthauses gehörten und gehören beziehungsweise noch jetzt: 1. als älteste Stamm-
besitzung die Grafschaft Stolberg am Harz, ursprünglich allodial und ohne Oberhoheit, von 
der sich erst seit 1392 eine Spur zeigte, später unter sächsischer, jetzt unter preußischer 
Oberhoheit 146. 

                                                

 

139 Keyser (1941, S. 697). 
140 Auf oder neben dem Standort dieses wüst gewordenen Dorfes soll das mutmaßlich 1588 erbaute Gut 
Hainfeld entstanden sein, vgl. Meyer (um 1930, Bl. 26r); Meyer & Grunert (1939, Bl. 18). 
141 An Namensformen kommen auch Hundsdorf, Hunoldsdorf oder Hunoldisdorf vor. Ehrhardt nimmt eine 
Gründung im Auftrag des Grafen Friedrich von Rothenburg aus der Beichlinger Linie durch dessen Truchseß 
Hunold an, der 1210 in einer Urkunde des Rothenburger Grafen als Zeuge erscheint, vgl. Ehrhardt (2002, Bl. 
12). 
142 Vgl. die jüngsten Forschungen von Ehrhardt (2002, Bl. 16). 
143 Ulrich und sein Sohn Heinrich, Grafen von Hohnstein, Herren zu Kelbra, übergaben 1395 das Lehen über 
Rodishain (Ratishain) an die Grafen zu Stolberg, vgl. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode H.A. B 11 
Fach 1 Nr. 1; Reg. Stolbergica, S. 232, Nr. 688; Ehrhardt (2002, Bl. 8). 
144 Die Angabe der Jahreszahl des ältesten mainzischen Lehnsbriefes schwankt zwischen der inhaltlich fal-
schen Angabe 1402 bei Radziwill (1899, S. 21), der richtigen Zahl 1404 bei Stolberg-Wernigerode & Mül-
verstedt (1883, S. 156) und der Angabe 1421 in einer Akte aus dem 18. Jahrhundert (LHASA, MD, Rep. H 
Stolberg-Stolberg B 1 Nr. 113, S. 5). 
145 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode H.A. B 2 Fach 8 Nr. 1 (originale Ausfertigung); LHASA, 
MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode H.A. A 60 Fach 1-2 Nr. 2 (Abschrift); Reg. Stolbergica, S. 242, Nr. 713. 
146 Zachariä (1862, S. 1). Das handschriftliche Manuskript dazu im LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg 
A I Nr. 336a. 
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2.3.3. Streubesitz in den Komitaten Hohnstein, Lohra und Klettenberg sowie in der 
Unstrut-Finne-Region  

Eine dritte Gruppe der frühen stolbergischen Besitzungen wird um die Reichsstadt Nord-
hausen, teils in den Bereichen der Komitate der Grafen von Hohnstein, Lohra (hier insbe-
sondere in Nohra nordwestlich der Hainleite) und Klettenberg sowie in Steinthaleben 
( Thalheim 147) am Kyffhäusergebirge und im Rieth in der Nähe von Heringen vermutet. 
Dieser wenige Streubesitz war meist Lehen der Landgrafen von Thüringen.  

Unter stolbergischer Herrschaft standen als vierter Komplex auch einige Ortschaften und 
Grundbesitz im Bereich zwischen Unstrut und Finne bei Rastenberg und Buttstädt, insbe-
sondere das dort gelegene Gebenstedt148 bei Guthmannshausen, das ebenfalls ein landgräf-
lich-thüringisches Lehen gewesen ist. Wie aus dem ältesten erhaltenen stolbergischen 
Lehnsregister von 1421 hervorgeht, hat der damals regierende Graf Botho zu Stolberg zu 
diesem Zeitpunkt noch Lehen in dieser Gegend verliehen149.  

                                                

 

147 Thalheim wird bereits im 10. Jahrhundert erwähnt. Hier hatte auch Landgraf Hermann von Thüringen 
kurzzeitig drei Hufen in Besitz, die ihm von Friedrich von Ebeleben resigniert worden waren und die er am 
29. Juni 1216 auf der Burg Ebersberg dem Kloster Walkenried übergab, vgl. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-
Wernigerode, Nachlaß Botho Nr. 32, Bl. 246 r; UB Walkenried, S. 140, Nr. 92. 
Die Grafen zu Stolberg beurkunden beispielsweise 1253, 1265 und 1266 die Veräußerung von Grundstücken 
in Steinthaleben an das Kloster Walkenried, UB Walkenried, S. 331f, Nr. 330, S. 393f, Nr. 423 und S. 397f, 
Nr. 430. 
148 Eine spätere Wüstung im heutigen Landkreis Sömmerda im Freistaat Thüringen. 
149 Stolberg-Wernigerode & Mülverstedt (1883, S. 185). 
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2.4. Territorialentwicklung des stolbergischen Herrschaftsgebietes     

Nach dem weitgehenden Zusammenbruch der königlichen Macht in der Harzregion und in 
Nordthüringen änderten sich hier die Verhältnisse grundlegend. In Kaiser Friedrichs II. 
Statutum in favorem principum war es dem Adel förmlich gestattet worden, Landesherr-

schaft auszuüben. Neben den höheren geistlichen und weltlichen Mächten versuchten auch 
die Grafen zu Stolberg umfassend davon Gebrauch zu machen und den Reichsfürsten 
nachzueifern. Sie hatten es vermocht, ihre wenigen Stammbesitzungen weitgehend zu be-
haupten. Die Übergabe von großen Teilen ihres bisherigen Allodialbesitzes an einflussrei-
chere Nachbarn und das Zurücknehmen derselben als Lehen hatte in Phasen allgemeiner 
öffentlicher Unsicherheit zunächst nicht nur negative Aspekte, sondern auch die positive 
Wirkung, dass der Lehnsherr in der Regel für die Leistung von militärischem Schutz ge-
genüber seinen Lehnsträgern verantwortlich war.  

Im Laufe des Spätmittelalters machten die Grafen zu Stolberg von allen sich ihnen bieten-
den Möglichkeiten Gebrauch, um ihre Adelsherrschaft zu Lasten benachbarter Dynasten 
und kirchlicher Institutionen auszubauen. Dabei beschritten sie unterschiedliche Wege. 
Neben dem Betreiben aktiver Erwerbspolitik durch das Mittel der militärischen Okkupati-
on, was jedoch nur relativ selten angewandt wurde, da es u. a. sehr kostspielig war, nutzten 
sie insbesondere auch verwandtschaftliche Verhältnisse, um weiteren Besitz zu erwerben. 
Außerdem waren die Stolberger bemüht, durch möglichst preiswerte Käufe von Grund und 
Boden und den oft damit verbundenen Gerechtigkeiten oder durch deren Tausch, ihren 
Herrschaftsbereich zu arrondieren. Ein weiteres beliebtes Mittel war in der Phase der Sta-
bilisierung der eigenen Finanzkraft zu Beginn des 15. Jahrhunderts die Aneignung von ver-
schiedenem Pfandbesitz, dessen Einlösung oft bewusst hintertrieben wurde.   

In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts waren die Stolberger auf dem Höhepunkt ihrer 
Macht angelangt. Von einem ursprünglich nur in Nordthüringen ansässigen Grafenge-
schlecht hatten sie ihren Einflussbereich in den Nordharz und in das Rhein-Main-Gebiet 
bis in das heutige Belgien erweitert und sich zu einem durchaus ernstzunehmenden früh-
neuzeitlichen Grafengeschlecht von überregionaler Bedeutung entwickelt.  

Seit dem Tode des Grafen Wolfgang zu Stolberg im Jahre 1552 verloren die Stolberger 
durch zahlreiche Teilungen in verschiedene Linien, eine verschwenderische Hofhaltung, 
durch Fehlinvestitionen und Überschätzung der Erwartungen im Bergbau und durch Spe-
kulationen in unsicheren Geldgeschäften, die bald in eine schwere finanzielle Krise führ-
ten, mehrere bedeutende Ländereien, von denen vor allem das als eine Art Bindeglied zwi-
schen den beiden Grafschaften Stolberg und Wernigerode gelegene lukrative Amt Elbinge-
rode zu nennen ist. Gefördert wurden diese Gebiets- und Einflussverluste durch die zu-
nehmenden Expansionsbestrebungen der benachbarten mächtigeren Landesherrn, zu denen 
seit dem Mittelalter ein Lehnsverhältnis bestand und die nun ihrerseits bemüht waren, die-
ses in ein landesherrliches Verhältnis umzuwandeln und Teile der stolbergischen Besitzun-
gen sich juristisch zu unterwerfen. Beinahe wäre es den Stolbergern wie den reichsunmit-
telbaren Grafen von Mansfeld ergangen, deren Grafschaft Mansfeld 1570/73 durch eine 
enorme Verschuldung zum größten Teil sequestriert wurde.150   

                                                

 

150 Hempel (1917); Ebruy (1991); Schwarze-Neuss (1994). 
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Im Vergleich zu benachbarten Harzgrafen wie den Hohnsteinern oder den Mansfeldern 
besaßen die Grafen zu Stolberg sehr wenige Reichslehen, die sich nur auf einzelne kleinere 
Gebiete und Vorrechte beschränkten.151 Dafür hatten sie neben dem wenigen Allodialbe-
sitz bis zur endgültigen Auflösung des Lehnsverbandes sehr unterschiedliche Lehnsherren, 
deren Vorrangstellung sich schrittweise die Wettiner anmaßten.   

Bevor die chronologische Entwicklung des Komplexes der von den Grafen zu Stolberg 
erworbenen Territorien auf der Grundlage ausgewählter Quellenbelege im einzelnen kurz 
skizziert wird, soll die nachfolgende Tabelle eine Übersicht über die unterschiedlichen und 
zum Teil sehr verworrenen stolbergischen Lehnsbeziehungen bis zum Jahre 1815 geben. 
Bereits bei den Zeitgenossen gab es Unklarheiten über die tatsächliche Zugehörigkeit ein-
zelner Gebiete zum jeweiligen Lehnsherren, die zu jahrelangen zähen Verhandlungen führ-
ten, deren Ergebnisse oft für beide Seiten wenig befriedigend waren und den Aufwand 
nicht lohnten. Aus der Übersicht wird eindeutig ersichtlich, dass sich die Wettiner tatsäch-
lich zu den Hauptlehnsherren der Stolberger entwickelt hatten.  

Bei der nun folgenden chronologischen Darstellung der Gebietsentwicklung und der Un-
tersuchung der bestehenden Lehnsverhältnisse werden bewusst die stolbergischen Ge-
biete152 außerhalb des thüringisch-sächsischen Raumes nur kurz berührt, da sie für die vor-
liegenden Betrachtungen eine untergeordnete Rolle spielen153. Jedoch darf nicht verkannt 
werden, dass insbesondere der Verlust der stolbergischen Besitzungen im Rhein-Main-
Gebiet und im heutigen Belgien im ausgehenden 16. Jahrhundert entscheidend zum Ver-
mögensverfall der Grafen zu Stolberg beigetragen hat. 

                                                

 

151 Ausführliche Darstellung dazu im Kapitel 3. 
152 Die Gebiete, die bei der folgenden Untersuchung weitgehend ausgeklammert sind, wurden in der Tabelle 
mit einem * versehen. 
153 Über deren Geschichte vgl. u. a. Battenberg (1985); Katzer (1989, S. 41ff.); Bock (2001, S. 273, 285 ff., 
316 ff); Schäfer (2000). 
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Allodialbesitz Hayn und das Gericht Rothenstein 

  
Reichslehen Brocken (ab Mitte des 16. Jh. zur Grafschaft Wernigerode 

gerechnet), Eppstein (Anteil)*, Morungen (Mitte 15. Jh.), 
Krimderode und Rosperwenda (15. Jh.) 

  

Anhaltische Lehen Heinrichsberg mit Breitenstein, Amt Bärenrode und Ditti-
chenrode 

  

Anhaltische Afterlehen Güntersberge und Harzgerode (Reichslehen) 

  

Brandenburgische Lehen Wernigerode (ab 1449). Kurbrandenburg übernahm 1648 
die halberstädtischen Lehen. Preußen übernahm 1815 alle 
bis dahin sächsischen Lehen der Stolberger. 

  

Braunschweigische Lehen Elbingerode, Hohnstein und Harzburg 

  

Fuldaische Lehen Breuberg*, Münzenberg* und Ortenberg* (königsteinscher 
Anteil)154 

  

Halberstädtische Lehen Erichsberg, Schauen, Stapelburg, Wolfsberg, Zilly (1457-
1504) und der 1343 von den Regensteinern abgekaufte 
westliche Teil der Grafschaft Regenstein 

  

Magdeburgische Lehen Wernigerode (Anfang 14. Jh. - 1449) und Wippra (Mitte des 
15. Jh.) 

  

Mainzische Lehen Eppstein (Anteil)*, Stolberg und das Erzkämmereramt 

  

Thüringisch-sächsische 
Lehen 

Ebersberg, Frohndorf, Heringen, Kelbra, Oberröblingen, 
Ostramondra, Questenberg, Rettgenstedt, Roldisleben, Roß-
la - 1812 auch Stolberg (zuvor kurmainzisches Lehen), 
Wolfsberg (früher halberstädtisches Lehen) und Ditti-
chenrode (zuvor anhaltisches Lehen) 

  

Würzburgische Lehen Schwarza 

 

                                                

 

154 Der hanauische Anteil der Herrschaft Ortenberg wurde 1527 ein Lehen von Kurpfalz, vgl. Bock (2001, S. 
331). Auf die Darstellung der fuldaischen Lehen wurde hier verzichtet, da sie außerhalb des Betrachtungs-
raumes liegen. Fuldaische Lehnbriefe aus dem Zeitraum 1556 bis 1842 liegen u. a. vor in LHASA, MD, Rep. 
H Stolberg-Wernigerode H.A. B 2 Fach 6 Nr. 1-10. 
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2.4.1. Hayn und das Gericht Rothenstein  

Wie die meisten anderen Harzgrafengeschlechter hatten sich die Stolberger nur sehr wenig 
Allodialbesitz auf die Dauer bewahren können. Bei den Grafen zu Stolberg gehörte ledig-
lich das Amt Hayn dazu, das bis zur Auflösung des Lehnswesens keinem Lehnsherren un-
terstand. Wann genau Hayn in den Besitz der Stolberger gelangte, steht nicht fest. Die 
Ersterwähnung des etwa 8 km östlich der Stadt Stolberg gelegenen Dorfes Hayn im heuti-
gen Landkreis Sangerhausen scheint die Nennung in einem 1400 angelegten Matrikel des 
Bistums Halberstadt zu sein, wo der damals noch als Markgrafenhain oder Markgrevenha-
gen bezeichnete Ort zum Banne Nemoris gerechnet wurde. Gleichfalls in diesem Register 
wird auch Straßberg als Pfarrkirchdorf erwähnt, das eng mit Hayn verbunden war.155  

1492 bemühte sich Graf Heinrich zu Stolberg beim Erzbischof Ernst von Magdeburg er-
folglos darum, dass dieser, wohl als Gegengewicht zu dem bereits gegenüber den Wetti-
nern bestehenden Lehnsverhältnissen, die Lehnsherrschaft über mehrere seiner Allodialgü-
ter übernahm.156 Zu den dem Erzbischof angebotenen Besitzungen gehörten neben Hayn 
und Straßberg auch die Dörfer Schwenda, Uftrungen157 und mehrere Wüstungen sowie 
Breitungen und Dietersdorf mit den oberen und niederen Gerichten.158 Diese Gerichte bil-
deten eine Besonderheit und trugen den Namen Rothenstein. Sie gehörten ursprünglich 
zum Grafschaftsbereich Rothenburg und wurden bei den so genannten Rothensteiner Wie-
sen in der Nähe des erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Auftrag des Grafen Carl Mar-
tin zu Stolberg-Roßla erbauten Gutes Karlsrode zwischen Hayn und Dietersdorf gehalten. 
Nach der Errichtung der Burg Wolfsberg um 1300 wurde dieser Bereich vom Ge-
richtsbezirk Rothenstein abgetreten und es gehörten nunmehr lediglich die späteren Fluren 
der Dörfer Dietersdorf und Breitungen dazu. Am 6. Dezember 1338 teilten die beiden Gra-
fen Friedrich und Gerhard von Beichlingen-Rothenburg die bisher gemeinschaftlich beses-
sene Grafschaftsrechte mit ihrem Oheim, Graf Heinrich zu Stolberg, und dessen Brüdern 
und Erben.159 Welche Besitzungen damals aufgeteilt wurden, geht aus der Urkunde nicht 
hervor. Es darf  jedoch angenommen werden, dass die Grafen zu Stolberg wahrscheinlich 
noch im 14. Jahrhundert in den Allodialbesitz des Gerichts Rothenstein gelangt sind.160  

Durch das Scheitern der Lehnsübertragung an das Erzbistum Magdeburg blieben Hayn mit 
den genannten Orten und das Gericht Rothenstein weiterhin im stolbergischen Allodialbe-
sitz und entwickelten sich zu einer Verwaltungseinheit, die sich als Amt Hayn unmittelbar 
                                                

 

155 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, Nachlaß Botho Nr. 31, unfol.; Raeck vermutet anhand des 
Ortsnamens von Hayn eine Gründung der Markgrafen der Ostmark, die von den Anhaltinern beerbt wurden. 
Von diesen muss das Gebiet von Hayn und Straßberg als freies Eigentum an die Grafen zu Stolberg gelangt 
sein. Raeck (1927, S. 132). 
156 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, Nachlaß Botho Nr. 32, Bl. 139r. Die Ablehnung lag vermut-
lich auch darin begründet, weil der Erzbischof selbst aus dem Hause Wettin stammte und die Absichten des 
Stolberger Grafen durchschaute. 
157 Die Dörfer Schwenda und Uftrungen waren bis 1305 im Besitz der Grafen von Hohnstein, die sie in jenem 
Jahr dem Kloster Ilfeld schenkten. Von dort müssen beide Orte spätestens in der Mitte des 15. Jahrhunderts 
an die Grafen zu Stolberg gelangt sein. Genaueres ließ sich leider bislang noch nicht feststellen. 
Brandt & Köhler (1932, S. 58f., Nr. 163). Bei Schwenda handelt es sich 1305 um die Ersterwähnung, wäh-
rend Uftrungen bereits im 11. Jahrhundert genannt wird. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, Nach-
laß Botho Nr. 32, Bl. 279r. 
158 Reg. Stolbergica, S. 730f., Nr. 2162. 
159 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg A I Nr. 2; Reg. Stolbergica, S. 142, Nr. 416 (fehlerhaft). Als 
einer der Zeugen trat damals bereits Graf Conrad von Wernigerode in Erscheinung. 
160 Raeck (1927, S. 199). 
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östlich an die Stammgrafschaft Stolberg anschloss und seit dem 16. Jahrhundert ein fester 
Bestandteil des Graf- oder Herrschaft Stolberg genannten Territoriums wurde. Die in den 
Jahren 1568 und 1673 von Seiten der Grafen zu Stolberg unternommene Versuche, das 
Allodialamt Hayn zunächst dem Kaiser und später Kurmainz als Lehen aufzutragen, um 
damit einen weiteren Gegenpol zu den zu diesem Zeitpunkt bereits bestehenden kursächsi-
schen Lehnsgebieten innerhalb der Grafschaft Stolberg im weiteren Sinne zu schaffen, 
missglückten.161   

Bei der Teilung der Grafschaft Stolberg 1706 wurde das Gebiet des Amtes Hayn aufge-
gliedert, damit jeder der beiden gräflichen Brüder einen Anteil am Allodialbesitz erhielt. 
Künftig bildeten das eigentliche Amt Hayn in der Grafschaft Stolberg nur noch die Dörfer 
Hayn, Schwenda und Straßberg, während hingegen die beiden Dörfer Dietersdorf und 
Uftrungen zum kleinen Amt Uftrungen zusammengefasst und Breitungen in das unter thü-
ringisch-sächsischer Oberlehnshoheit stehende Amt Roßla integriert wurden. Letztere bei-
de Ämter gehörten nunmehr zum Anteil der Linie Stolberg-Roßla an der Grafschaft Stol-
berg und wurden gemeinsam mit dem Amt Hayn unmittelbar nach 1815 in den Landkreis 
Sangerhausen der neugebildeten preußischen Provinz Sachsen integriert.  

                                                

 

161 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg A II Nr. 47; LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, H.A. 
A 60 Fach 4 Nr. 2; SHStA Dresden, Loc. 2462 Stolbergische Rezesse, Bl. 40-45. 
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2.4.2. Oberröblingen   

Im Hersfelder Zehntregister kommt zwischen 830 und 850 u. a. auch der Ort Rebiningi 
vor.162 Ob er mit der heutigen Gemeinde Oberröblingen an der Helme identisch ist, die im 
Jahre 1981 ihre 1100-Jahr-Feier beging, ist umstritten. Weitere frühe Erwähnungen stam-
men von 1134, 1139 und 1155.163 In den Jahren 1277 und 1279 stellte Graf Friedrich von 
Klettenberg Urkunden in Rebeningen aus.164 Meyer vermutete, dass dieser Klettenberger 
Graf hier eine Burg erbaut hatte, auf der er als Letzter seines Geschlechtes wohnte, nach-
dem er die Reste der Grafschaft Klettenberg und alle Reichslehen seiner Familie an die 
Grafen von Hohnstein verkauft und die übrigen Besitzungen und Rechte an die umliegen-
den Klöster Ilfeld, Kapelle, Kelbra und Walkenried veräußert hatte.165 Graf Friedrich von 
Klettenberg starb nach 1279.166 Im ausgehenden 13. Jahrhundert werden nunmehr die Gra-
fen zu Stolberg als neue Besitzer der Burg Rebeningen genannt. Wie die Übernahme von 
Öberröblingen durch die Stolberger erfolgte, die Meyer um das Jahr 1286 vermutet, ist 
unbekannt.167 Unumstritten ist aber, dass die Stolberger damit unmittelbar südlich des sich 
rasch zu einer bedeutenden Bergstadt entwickelnden Sangerhausen festen Fuß gefasst hat-
ten.  

1311 besaßen die Grafen zu Stolberg als Lehen des Bischofs von Halberstadt den Zehnt in 
den Fluren der Dörfer Rieth 168und 1316 in Widenhorst 169. Die Einkünfte aus diesen, 
früher zum stolbergischen Komitat Voigtstedt170 gehörigen Dörfer unterstellten sie ihrer 
Burg Rebeningen, für die sich allmählich der noch heute gebräuchliche Name Röblingen 
bzw. Oberröblingen im Unterschied zu Niederröblingen durchsetzte. Daraus entstand das 
Burgamt Röblingen, zu dem noch das Dorf Edersleben gezogen wurde, dass die Stolberger 
1383 zur Hälfte von den Grafen Dietrich und Heinrich von Hohnstein für die Summe von 
376 Mark Nordhäuser Währung ebenfalls aus dem früheren Grafschaftsbezirk Voigtstedt 
erworben hatten.171  

1347 machte Erzbischof Otto von Magdeburg gegenüber Herzog Magnus von Braun-
schweig Territorialansprüche auf Röblingen, da der von Stalberg den hoff hat , geltend, 
indem er die Behauptung aufstellte, dass Röblingen zur Herrschaft Sangerhausen gehören 
würde. Dieser Anspruch fand jedoch keine allgemeine Anerkennung.172  

Graf Heinrich zu Stolberg betrachtete Röblingen als allodialen Besitz und bot ihn aus bis-
lang noch nicht völlig geklärter Ursache 1392 dem Landgrafen Balthasar von Thüringen 
als Lehen an.173 Dieser nahm das Angebot an und verpflichtete sich, dass dieses Amt, ne-

                                                

 

162 Stolberg (1983, S. 276) 
163 LHASA, MD, Rep. H Oberröblingen Nr. 644, unfol.; Grimm (1958, S. 299). 
Stolberg (1983, S. 276) bezeichnet Oberröblingen fälschlich bereits 1210 als Allod der Grafen zu Stolberg. 
164 Brandt & Köhler (1932, Nr. 89 u. Nr. 97); Reg. Thur. IV, S, 212, Nr. 1481 u. S. 242, Nr. 1679. 
165 Meyer (um 1930, Bl. 33v). 
166 Schwennicke (1998, Tafel 96). 
167 Meyer (1877a, S. 112); Fieber & Schmitt (1988, S. 5), 
168 Reg. Stolbergica, Nr. 278. Es handelt sich um Martins- und Lorenzrieth. 
169 Reg. Stolbergica, Nr. 293. Gemeint ist die spätere Wüstung Weidenhorst zwischen Wallhausen und Mar-
tinsrieth. 
170 Vgl. Kapitel 2.3.1. 
171 Reg. Stolbergica, S. 214 f., Nr. 631. 
172 Reg. Stolbergica, s. 164, Nr. 476. 
173 Vgl. Kapitel 2.6.2. 
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ben den Ämtern Ebersberg und Roßla, beim Tod des Grafen Heinrich ohne Hinterlassung 
von männlichen Erben auch an dessen Töchtern fallen sollte. Dies führte zu einem Erb-
streit nach Heinrichs Tod, denn der nächsterbberechtigte Sohn des Mannesstammes, Graf 
Heinrich (Sohn des Grafen Otto II. zu Stolberg), machte seine Ansprüche geltend und 
nahm diese drei Ämter ohne Widerspruch des Lehnsherren ein. Dessen Erbe wiederum, 
Graf Botho zu Stolberg, zog das seinen Besitzungen näher gelegene Schloss Hohnstein 
dem Schloss Röblingen vor und verpfändete letzteres für 1.000 Mark an die beiden Herren 
Heinrich und Friedrich von Heldrungen und deren Mutter Agnes, wozu der Landgraf 
Friedrich d. J. von Thüringen am 18. November 1417 als Lehnsherr seine Einwilligung 
gab.174 Im Gegenzug dafür erhielt er wahrscheinlich die Heldrunger Hälfte an Hohn-
stein.175   

Durch die Erbverbrüderung von 1433 hatten die Grafen von Hohnstein und von Schwarz-
burg einen Anspruch auf Röblingen für den Fall, dass die stolbergischen Lehnsträger in 
männlicher Linie aussterben würden. Herzog Wilhelm von Sachsen erneuerte diesen An-
spruch auf dem Landtag von Weißensee am 8. Januar 1446 gegenüber Graf Heinrich von 
Schwarzburg.176 Für treue Dienste belehnte der Herzog Graf Botho zu Stolberg wenige 
Monate später, am 28. Juli 1446, mit dem Gericht und einem Teil der Gerechtigkeit, die er 
als Landgraf von Thüringen bisher im Schloss und Dorf Röblingen besessen hatte.177 Doch 
Röblingen konnte auf die Dauer von den Stolbergern nicht gehalten werden. Nachdem es 
neben Roßla seit 1456 als Leibgedinge der Witwe des Grafen Botho diente178, beurkundete 
Herzog Georg von Sachsen am 22. März 1504, dass ihm Graf Heinrich d. Ä. und seine 
beiden Söhne Heinrich d. J. und Botho zu Stolberg aufgrund von Schulden in Höhe von 
14.500 sächsische Gulden das Schloss Röblingen mit den dazugehörigen Dörfern, die sie 
bisher vom Herzog zu Lehen hatten, verkauft haben.179 Zehn Jahre später, am 13. Septem-
ber 1514, überließ der in Geldnöten befindliche Herzog Amt und Schloss dem Grafen Bo-
tho zu Stolberg wiederkäuflich für die Summe von 12.000 Taler auf 6 Jahre.180 Die Einlö-
sung des Burgamtes durch Herzog Georg von Sachsen erfolgte zu Michaelis 1520. Er glie-
derte es seinem Amt Sangerhausen an, bei dem es bis 1815 blieb und dann an das König-
reich Preußen fiel. Mit dem Verlust von Oberröblingen hatten die Stolberger einen bedeu-
tenden wirtschaftlichen und politischen Posten an einer wichtigen Nord-Süd-Achse zwi-
schen Harz und Thüringer Becken eingebüßt. 

                                                

 

174 Reg. Stolbergica, S. 261, Nr. 773. 
175 Vgl. Kapitel 2.4.9. 
176 SHStA Dresden, Copial Nr. 47, Bl. 46r-47r; Reg. Stolbergica, S. 429, Nr. 1281 (nicht nur Auszug, son-
dern Abschrift). 
177 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Stolberg A III A c Nr. 7; Reg. Stolbergica, S. 437, Nr. 1308. 
178 Reg. Stolbergica, S. 500 f., Nr. 1503. Erneuert 1458 und 1461 durch Herzog Wilhelm III. von Sachsen - 
vgl. Reg. Stolbergica, 516 f., Nr. 1551 und S. 528, Nr. 1590. 
179 Reg. Stolbergica, S. 864 f., Nr. 2596. Eine, erst auf den 2. Mai 1504 datierte Urkunde der Grafen Heinrich 
d. Ä., Heinrich d. J. und Botho zu Stolberg besagt, dass erst zu diesem Zeitpunkt der Verkauf endgültig statt-
fand. Reg. Stolbergica, S. 867, Nr. 2604; Goerlitz (1928, S, 76). 
180 LHASA, MD, Rep. H Oberröblingen Nr. 644 und Rep. H Stolberg-Stolberg A VI Nr. 40a; Goerlitz (1928, 
S. 76) gibt die genaue Pfandsumme mit 12571,9 Gulden an. Ein Teil des Geldes in Höhe von 1700 Rheini-
schen Gulden hatte sich Graf Botho zu Stolberg am 3. September 1514 bei den Räten der Alt- und Neustadt 
Wernigerode geliehen. LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode H.A. B 5 Nr. 8. 
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2.4.3. Roßla und Bennungen   

In der bisherigen Forschung wird vermutet, dass die Grafen zu Stolberg gemeinsam mit 
den Grafen von Hohnstein im Jahre 1303 Gerichts- und Grafschaftsrechte über verschiede-
ne Südharzorte von den Grafen von Beichlingen-Rothenburg gekauft hatten, denn nur so 
ist es zu verstehen, dass Graf Heinrich d. Ä. zu Stolberg am 26. April 1323 in dem in der 
mittleren Helmeniederung gelegenen Roßla, dem Sitz einer früheren Reichsburg181, Ge-
richt hielt.182 Die Grafen Bernhard und Heinrich von Hohnstein-Klettenberg sowie Dietrich 
und Ullmann von Hohnstein-Heringen tauschten ihren Anteil am 10. Januar 1341 den mit 
ihnen verwandten Stolberger Grafen, namentlich den Brüdern Heinrich, Botho und Fried-
rich zu Stolberg und deren Vettern. Es handelte sich dabei um die Gerichte und Graf-
schaftsrechte über Bennungen, Roßla, Dittichenrode183, Rosperwenda, Bernsrade 184, Bö-
senrode, Bernnecke 185, Uftrungen, Aldendorf 186 und Atmarrade .187 Diese Orte sind 
nahezu identisch mit dem sich zur spätmittelalterlichen Verwaltungseinheit entwickelndem 
Amt Roßla.188 Welche Besitzungen der Stolberger Grafen dagegen eingetauscht wurden, 
ist nicht überliefert. Meyer vertrat die Ansicht, dass die an die Grafen von Hohnstein ab-
getretenen Dörfer und Fluren im Westteile des Stolberger Gebietes an der Ostgrenze des 
Hohnsteiner Gebietes gelegen waren (etwa Rodishain, Elbingen, Liebigenrode, Steigerthal, 
Wärsdorf, Brumbach, Ebersborn als Teile des 1326 von den Grafen von Stolberg erworbe-
nen Burgamtes Ebersburg) 189. Mit diesem Erwerb wurde der Besitz der Grafen zu Stol-
berg ein in sich weitgehend zusammenhängender Komplex am Südharz mit den beiden 
Burgen Wolfsberg und Roßla als Bollwerke in Richtung Osten.   

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel kurz dargestellt, gehörten Roßla nebst Zubehör zu 
denjenigen allodialen Besitzungen, die Graf Heinrich zu Stolberg im Jahre 1392 an Land-
graf Balthasar von Thüringen als Lehen aufgetragen hat.190  

Roßla wurde im Mittelalter von den Grafen zu Stolberg mehrfach verpfändet.191 Bei-
spielsweise gehörten zu den ersten Pfandnehmern von Schloss Roßla und den Dörfern 
Bennungen, Roßla und Riethnordhausen Graf Friedrich von Beichlingen von 1415 bis 
1419 und Graf Heinrich von Schwarzburg ab 1419.192  

                                                

 

181 Meyer (um 1930, Bl. 35v); Meyer & Grunert (1939, Bl. 24r); Grimm (1958, S. 301); Stolberg (1983, S. 
318f.). 
182 Reg. Stolbergica, S. 111, Nr. 316. 
183 Die Lehnsherrschaft über das Dorf Dittichenrode mit Feldfluren, Gehölzen und Gerichten eigneten sich 
die Fürsten von Anhalt an, vgl. Kapitel 2.4.4. 
184 Wüstung Bernsrode nordwestlich von Roßla, vgl. Meyer (1871, S. 1). 
185 Wüstung Bernecke am Seeberg östlich von Uftrungen, vgl. Meyer (1871, S. 2f.). 
186 Wüstung Altendorf bei Uftrungen, vgl. Rohland & Noack (1999a, S. 98). 
187 LHASA, MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode H.A. B 9 Fach 1 Nr. 2. 
188 Eine genaue Beschreibung der Grenzen des Amtes Roßla findet sich u. a. in LHASA, MD, Rep. H Stol-
berg-Stolberg XX Roßla Nr. 47. 
189 Meyer & Grunert (1939, Bl. 25v). 
190 Vgl. Kapitel 2.6.2. Zur Ortsgeschichte von Rossla, in der auch der Fakt der Lehensübertragung im Jahre 
1392 kurz berührt wird, vgl. u. a. Günther (1938). 
191 Vgl. die Notizen über Roßla aus der Feder des Superintendenten Moser vom 31. Mai 1867. In LHASA, 
MD, Rep. H Stolberg-Wernigerode, Nachlaß Botho unverz. Anhang (Geschichtliche Mitteilungen der Pfarrer 
der Grafschaft Roßla), Bl. 3v-4r. 
192 Graf Friedrich von Beichlingen hatte sich für die Summe von 1100 Mark Silber und 1.000 Rheinischen 
Gulden für die Grafen zu Stolberg selbstschuldnerisch verbürgt, vgl. Reg. Stolbergica, S. 252 f., Nr. 746. 




